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Innerbetriebliche Anweisung 

für den 'rierschu tzbeauftragten der Universität Düsseldorf 

gemäß§ 8b ~es Tierschutzgesetzes vom 18.08.1986 

Das Rektorat der Universität gibt gemäß § Sb, Absatz 6, 
Satz 3 folgende innerbetriebliche Anweisung für den 

Tierschutzbeauftragten, welche von der Kommission für die 

Tierversuchsanlage am 07. Mai 1987 beraten und beschlossen 

wurde. ·Diese innerbetriebliche Anweisung ist Teil der 

Anzeige gemäß § Sb, Absatz 1 an die zuständige Behörde. 

1. Bestellung des Tierschutzbeauftragten 

1.1. Der Tierschutzbeauftragte wird auf Vorschlag des 

Fakultätsrates der Medizinischen Fakultät vom Rektorat 

der Universität bestellt. 

1.2. Die Bestellung des Tierschutzbeauftragten gilt für 

die Dauer von J Jahren. Wiederbestellung ist möglich. 

1.3. Vor Bestellung Z1flll Tierschutzbeauftragten hat die 

betreffende Person ihr Einverständnis zu erklären. 

~.4. Das Rektorat bestellt einen stellvertretenden Tierschutz~ 

beauftragten. ~ieser vertritt den Tierschutzbeauftragten 

wähTend seine:::' Abwesenheit. 

Der stell '1er tretende Tier schu tzbeauftragt e ist nach 

§ Sb (4) des Tierschutzgesetzes zust~ndig für 

Tierversuchsvorhaben, die der Tierschutzbeauftragte 

durchführt. 

1.5. Der bestellte Tierschutzbeauftragte bzw. sein Stell­

vertreter müssen den gesetzlichen Anforderungen gemäß 

§ Sb (2) des Tierschutzgesetzes entsprechen. 
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1.6. Der Tierschutzbeauftragte kann vor Ablauf der Amts­

zeit vom Rektorat abberufen werden, wenn ein wichtiger 

Grund vorliegt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere 

vor, wenn der Tierschutzbeauftragte seine Pflichten 

gröblich verletzt. 

1.7. Der Tierschutzbeauftragte kann, sofern er das Amt als 

Nebenamt ausübt, den Rücktritt aus wichtigen Gründen 

erklären. Ein wichtiger Grund ist,.wenn der Tierschutz­

beauftragte den Forderungen des § Sb des Tierschutz­

gesetzes nicht nachkommen kann. 

2. Rechte des Tierschutzbeauftragten 

2.1. Die Zuständigkeit des Tierschutzbeauftragten erstreckt 

sich auf alle Tierhaltungen bzw. Tierversuche im Bereich 

der Univers.'..tät Düsseldorf. 

2.2. Dies gilt nicht, wenn Tiere in den Zuständigkeitsbereich 

eines anderen Tierschutzbeauftragten verbracht werden. 

2.3. Der Tierschutzbeauftragte ist bei der Erfüllung seiner 

Aufgaben weisungsfrei. Er darf wegen der Erfüllung 

seiner Aufgaben nicht benachteiligt werden. (§ Sb (6)). 

2.4. Die Einrichtu~; hat den Tierschutzbeauftragten bei der 

Erfüllung seiner Aufgaben so zu unterstützen und von 

allen Versuchsvorhaben zu unterrichten, daß er seine 

Aufgaben uneingeschränkt wahrnehmen kann (§ Sb (5)). 

2. 5. Der Tierschu tz':Jeauftragte hat Zugang zu allen Räumlich­

keiten seines Zuständigkeitsbereiches. 

2.6. Der Leiter des Versuchsvorhabens oder eine von ihm 

benannte Person haben dem Tierschutzbeauftragten auf 

Anfrage Auskunft über den aktuellen Stand des Versuches 

sowie Einsicht in die Aufzeichnungen gemäß § 9 Tierschutz­

gesetz zu geben. 
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~~~~eten Vereuch bezogene Bedenken und 

aen t mündlich zwischen dem 

Tier1ohutzbeauftragten und dem Leiter des Verl'!l'Uch1-

vorhAben1 oder einer von il::ul benannten Per1on er­

örtert verden0 Bleiben die Bemühu~en dee Tier1chutz­

beau!tragten ohne Erfolgf vendet er sieb an d.&1 

Rektorat. Das Rektorat unterrichtet naob Prü!u~ der 

Sachlage erforderlichenfalls den jeweiligen Dienst­

vorgesetzten des Leiters de8 Tiarversuabavorhaban1. 

Das Rektorat läßt sich von seiner die1bezügliohen 

Entscheidung von dar Kom11iasion ftlr die Tierverl!rtlah1-

anlage beraten, sofern dies nicht vagen der Dringlich­

kai t der Angelegenheit untunlich ist. In diesen Fällen 

läßt sieb da.s Rektorat vom Vorsitz0nden der Kom:ni11iou 

für die Tierveriruchaanlage beraten. Der Dekan der 

jeweils betroffenen Fakultät wird vom Rektorat umgehend 

über den Sachverhalt und die eingeleiteten M&Sna.hmen 

un te rr i c b. te t • 

3. Pflichten des Tierschutzbeauftragten 

Der Tierschutzbeauftragte ist verpflichtet (§ 8b (3)), 

3.1. auf die Einhaltung von Vorschriften, Bedingungen w::i.d 

Auflagen im Interesse des Tierschutzes zu achten, 

3.2. die Einrichtung und die mit den TierYersuchen und mit 

der Eal tun.g der Versti.chstiere befaßten Persoruni. zu 

beraten, 

3.3. zu jedem Antrag auf Genehmigung eines Tierversuches 

Stellung zu n~hmen, 

3.4. innerbetrieblich auf die Entvicklung und Ein.f'tib.:ru.n.g 

von Verfahren und Mitteln :zur Vermeidung oder Beeohränkung 

von Versuchen hinzu~irken0 
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Diplomprüfungsordnung 
für den Studiengang Literaturübersetzen 

an der Universität Düsseldorf 
Vom 13. Juli 1967 

Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 91 Abs. 1 des Gesetzes über die wis­
senschaftlichen Hochschulen des Landes Nordrhein-Westfalen (WissHG) 
vom 20 November 1979 (GY. NW. S. 926), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 17. Dezember 1985 (GY. NW. S. 765), hat die Universität Düsseldorf 
die folgende Diplomprüfungsordnung als Satzung erlassen: 

§ 
§ 2 
§ 3 
§ 4 

§ 5 
§ 6 
§ 7 
§ 8 

§ 9 

§ 10 
§ 11 
§ 12 
§ 13 
§ 14 
§ 15 
§ 16 

§ 17 

§ 18 
§ 19 
§ 20 
§ 21 
§ 22 
§ 23 
§ 24 
§ 25 
§ 26 

Inhaltsübersicht 

1. Allgemeines 

Zugang zum Studium 

Zweck der Prüfung und Ziel des Studiums 
Diplomgrad 

Regelstudienzeit und Studienumfang 

Prüfungen und Prüfungsfristen 

Prüfungsausschuß 

Prüfer und Beisitzer 

Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen, Einstufung in hö­
here Fachsemester 

Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

II. Diplom-Vorprüfung 
Zulassung 

Zulassungsverfahren 

Ziel, Umfang und Art der Prüfung 

Klaustirarbeiten 

Bewertung der Prüfungsleistungen 

Wiederholung der Diplom-Vorprüfung 

Zeugnis 

III. Diplomprüfung 

Zulassung zur Diplomprüfung 

Umfang und Art der Diplomprüfung 

Diplomarbeit 

Annahme und Bewertung der Diplomarbeit 

Klausurarbeiten und mündliche Prüfungen 
Zusatzfächer 

Bewertung der Prüfungsleistungen 

Wiederholung der Diplomprüfung 

Zeugnis 

Diplom 

IV. Schlußbestimmungen 

§ 27 Ungültigkeit der Diplom-Vorprüfung und der Diplomprüfung 

§ 28 Einsicht in die Prüfungsakten 

§ 29 Aberkennung des Diplomgrades 

§ 30 Inkrafttreten und Veröffentlichung 

1. Allgemeines 

§ 1 
Zugang zum Studium 

Die Einschreibung für den Studiengang Literaturübersetzen erfordert ne­
ben der allgemeinen oder einschlägigen fachgebundenen Hochschulreife 
den Nachweis einer besonderen Vorbildung gemäß § 64 Abs. 2 WissHG. 
Die Anforderungen und das Verfahren zur Feststellung dieser Vorbildung 
sind in einer eigenen Ordnung geregelt. 
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§ 2 
Zweck der Prüfung und Ziel des Studiums 

( 1) Die Diplomprüfung bildet den berufsqualifizierenden Abschluß des Stu­
diun1s im Studiengang LiteraturiJbersetzen. Durch die Diplomprüfung soll 
festgestellt werden. ob der Kandidat die für den Übergang in die Berufs­
praxis notwendigen Fachkenntnisse erworben hat, die zusammenhänge 
seines Faches überblickt und die Fähigkeit besitzt, wissenschaftliche Me· 
thoden und Erkenntnisse anzuwenden. 

(2) Das Studium soll dem Studenten unter Berücksichtigung der Anforde­
rungen und Veränderungen in der Berufswelt die fachlichen Kenntnisse, 
Fähigkeiten. Methoden und Technil\en vermitteln, die notwendig sind, den 
Beruf des Literaturübersetzers auszuüben. 

§ 3 
Diplomgrad 

ist die Diplomprüfung bestanden, verleiht die Philosophische Fakultät den 
[)iplomgrad .Diplom-Übersetzer' bzw. ,Diplom-Übersetzerin' (.Dipl.­
Ubers."). In der Diplomurkunde wird der Studiengang ,Literaturüberset­
zen' angegeben. 

§ 4 
Regelstudienzeit und Studienumfang 

(1) Die Regelstudienzeit beträgt einschließlich der Diplomprüfung vier 
Jahre und drei Monate. 

(2) Der Studienumfang im Pflicht-, Wahlpflicht- und Wahlbereich soll insge­
samt 160 Semesterwochenstunden betragen: davon entfallen auf den 
Wahlbereich etwa zwölf Semesterwochenstunden. In der Studienordnung 
sind die Studieninhalte so auszuwählen und zu begrenzen, daß das Stu­
dium In der Regelstudienzeit abgeschlossen werden kann. Dabei ist zu ge­
währleisten, daß der Student im Rahmen dieser Prüfungsordnung nach ei­
gener Wahl Schwerpunkte setzen kann und Pflicht- und Wahlpflichtveran­
staltungen in einem ausgeglichenen Verhältnis zur selbständigen Vorberei­
tung und Vertiefung des Stoffes und zur Teilnahme an zusätzlichen Lehr­
veranstaltungen, auch in anderen Studiengängen, stehen. 

§ 5 
Prüfungen und PrUfungsfrlsten 

(1) Der Diplomprüfung geht die Diplom-Vorprüfung voraus. Sie soll in der 
Regel vor Beginn des fünften Studiensemesters abgeschlossen sein. 

(2) Die Meldung zur Diplom-Vorprüfung soll Im vierten Studiensemester, 
die Meldung zur Diplomprüfung soll zu Beginn des achten Studienseme­
sters. und zwar jeweils mindestens vier Wochen vor dem Prüfungstermin 
durch Einreichen des schriftlichen Antrags auf Zulassung zu der Prüfung 
(§ 10 bzw § 17) beim Prüfungsausschuß erfolgen. 

(3) Die Prüfungen können jeweils abgelegt werden, sobald die für die Zu­
lassung erforderlichen Leistungen nachgewiesen werden. 

§ 6 
, Prüfungsausschuß 

( 1) Für die Organisation der Prüfungen und die durch diese Prüfungsord­
nung zugewiesenen Aufgaben bildet der Fakuitätsrat der Philosophischen 
Fakultät einen Prüfungsausschuß. Der Prüfungsausschuß besteht aus dem 
Vorsitzenden, dessen Stellvertreter und fünf weiteren Mitgliedern. Der Vor­
sitzende, sein Stellvertreter und zwei weitere Mitglieder werden aus der 
Gruppe der Professoren, ein Mitglied wird aus der Gruppe der wissen­
schaftlichen Mitarbeiter und zwei Mitglieder werden aus der Gruppe der 
Studenten gewählt. Entsprechend werden für die Mitglieder des Prüfungs­
ausschusses, außer für den Vorsitzenden und dessen Stellvertreter, Vertre­
ter gewählt. Die Amtszeit der Mitglieder aus der Gruppe der Professoren 
und aus der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiter beträgt drei Jahre, 
die Amtszeit der studentischen Mitglieder ein Jahr. Wiederwahl ist zulässig. 

(2) Der Prüfungsausschuß achtet darauf, daß die Bestimmungen der Prü­
fungsordnung eingehalten werden und sorgt für die ordnungsgemäße 
Durchführung der Prüfungen. Er Ist Insbesondere zuständig für die Ent­
scheidung über Widersprüche gegen in Prüfungsverfahren getroffene Ent­
scheidungen und für Anerkennungsfragen. Darüber hinaus hat der Prü­
fungsausschuß dem Fakuitätsrat der Philosophischen Fakultät regelmäßig, 
mindestens einmal im Jahr, über die Entwicklung der Prüfungen und Stu­
dienzeiten zu berichten. Er gibt Anregungen zur Reform der Prüfungsord­
nung, der Studienordnung und der Studienpläne. Der Prüfungsausschuß 
kann die Erledigung seiner Aufgaben für alle Regelfälle auf den Vorsitzen­
den übertragen; dies gilt nicht für Entscheidungen über Widersprüche und 
den Bericht an den Fakultätsrat der Philosophischen Fal\ultät. 

(3) Der Prüfungsausschuß Ist beschlußfähig, wenn neben dem Vorsitzen­
den oder dessen Stellvertreter und zwei weiteren Professoren mindestens 
zwei weitere stimmberechtigte Mitglieder anwesend sind. Er beschließt mit 
einfacher Mehrheit. Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 
Vorsitzenden. Die studentischen Mitglieder des Prüfungsausschusses wir­
ken bei pädagogisch-wissenschaftlichen Entscheidungen, insbesondere 
bei der Beurteilung, Anerkennung oder Anrechnung von Studien- und Prü­
fungsleistungen, der Festlegung von Prüfungsaufgaben und der Bestellung 
von Prüfern und Beisitzern, nicht mit. 

(4) Oie Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, der Ab­
nahme der Prüfungen beizuwohnen. 

(5) Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nichtötfenllich. Die Mit­
glieder des Prüfungsausschusses, ihre Stellvertreter, die Prüfer und die 
Beisitzer unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht lrn öfient·· 
liehen Dienst stehen, sind sie durch den Vorsitzenden des Prüfungsaus­
schusses zur Ve1 schwiegenheit zu verpflichten. 
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§ 7 
Prüfer und Beisitzer 

( 1) Der Prüfungsausschuß bestellt die Prüfer und die Beisitzer. Er kann die 
Bestellung dem Vorsitzenden übertragen. Zum Pri.Jfer werden hauptamt­
lich tätige Mitglieder des Lehrkörpers bestellt, die mindestens die entspre­
chende Diplomprüfung oder eine vergleichbare Prüfung abgele9t und. so­
fern nicht zwingende Gründe eine Abweichung erfordern, in dem der Pri.J­
fung vorangehenden Studienabschnitt eine selbst.'indige Lehrtätigkeit in 
dem Prüfungsfach ausgeübt haben. Für die Diplomprüfung werden die Prü­
fer aus dem Kreise der Professoren und Habilitierten gewählt. Zum Beisit­
zer darf nur bestellt werden, wer die entsprechende Diplomprüfung oder 
eine vergleichbare Prüfung abgelegt hat. 

(2) Die Prüfer sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig. 
(3) Der Kandidat schlägt für die Diplomarbeit und die mündlichen Prufun­
gen den Prüfer oder eine Gruppe von Prüfern vor. Auf die Vorschläge des 
Kandidaten soll nach Möglichkeit Rücksicht genommen werden. 
(4) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses sorgt dafür, daß dem Kan­
didaten die Namen der Prüfer rechtzeitig, mindestens zwei Wochen vor 
dem Termin der jeweiligen Prüfung, bekanntgegeben werden. 

(5) Alle Prüfer, die an der Prüfung eines Kandidaten beteiligt sind, bilden 
eihe Prüfungskommission. 

§ 8 
Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen, 

Einstufung In höhere Fachsemester 
( 1) Studienzeiten in demselben Studiengang an anderen wissenschaftli· 
chen Hochschulen im Geltungsbereich des Grundgesetzes und dabei er­
brachte Studienleistungen werden von Amts wegen angerechnet. 
(2) Studienzeiten in anderen Studiengängen oder an anderen als wissen­
schaftlichen Hochschulen im Geltungsbereich des Grundgesetzes sowie 
dabei erbrachte Studienleistungen werden von Amts wegen angerechnet, 
soweit die Gleichwertigkeit festgestellt wird. Studienzeiten sowie Studien­
und Prüfungsleistungen, die an Hochschulen außerhalb des Geltungsbe­
reichs des Grundgesetzes erbracht wurden, werden auf Antrag angerech­
net, soweit die Gleichwertigkeit festgestellt wird. Für die Gleichwertigkeit 
von Studienzeiten und Studienleistungen an ausländischen Hochschulen 
sind die von der Kultusministerkonferenz und der Westdeutschen Rekto­
renkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen maßgebend. Im übri­
gen kann bei Zweifeln an der Gleichwertigkeit die Zentralstelle für auslän­
disches Bildungswesen gehört werden. 
(3) Diplom-Vorprüfungen und entsprechende Prüfungen sowie einzelne 
Prüfungsleistungen, die der Kandidat an wissenschaftlichen Hochschulen 
Im Geltungsbereich des Grundgesetzes in demselben Studiengang bestan­
den hat, werden von Amts wegen angerechnet. Diplom-Vorprüfungen und 
einzelne Prüfungsleistungen in anderen Studiengängen oder an anderen 
als wissenschaftlichen Hochschulen im Geltungsbereich des Grundgeset­
zes werden von Amts wegen angerechnet, soweit die Gleichwertigkeit fest­
gestellt wird. Anstelle der Diplom-Vorprüfung können in begründeten Aus­
nahmefällen andere Prüfungsleistungen angerechnet werden, soweit die 
Gleichwertigkeit nachgewiesen wird. Absatz 2 Satz 3 und 4 gilt entspre­
chend. 

(4) Prüfungsleistungen in Diplomprüfungen, die der Kandidat an wissen­
schaftlichen Hochschulen im Geltungsbereich des Grundgesetzes in dem­
selben Studiengang erbracht hat, werden von Amts wegen angerechnet. 
Das gleiche gilt für Prüfungsleistungen in Abschlußprüfungen anderer Stu­
diengänge oder an anderen als wissenschaftlichen Hochschulen im Gel­
tungsbereich des Grundgesetzes, soweit die Gleichwertigkeit festgestellt 
wird. 
(5) In staatlich anerkannten Fernstudien oder in vom Land Nordrhein­
Westfalen in Zusammenarbeit mit den anderen Ländern und dem Bund 
entwickelten Fernstudieneinheiten erworbene Leistungsnachweise wer· 
den. soweit sie gleichwertig sind, als Studien- oder Prüfungsleistungen von 
Amts wegen angerechnet. Bei der Feststellung der Gleichwertigl<eit sind 
gemeinsame Beschlüsse der Kultusministerkonferenz und der Westdeut­
schen Rektorenkonferenz zu beachten. 

(6) Studienbewerbern, die aufgrund einer Einstufungsprüfung gemäß § 66 
WissHG berechtigt sind, das Studium in einem höheren Fachsemester auf­
zunehmen, werden die in der Einstufungsprüfung nachgewiesenen Kennt­
nisse und Fähigkeiten auf Studienleistungen des Grundstudiums und auf 
Prüfungsleistungen der Diplom-Vorprüfung angerechnet. Die Feststellun­
gen im Zeugnis über die Einstufungsprüfung sind für den Prüfungsaus­
schuß bindend. 

(7) Zuständig für Anrechnungen nach den Absätzen 1 bis 6 ist der Prü­
fungsausschuß. Vor Feststellungen über die Gleichwertigkeit sind zustän­
dige Fachvertreter zu hören. 

§ 9 
Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit ,nicht ausreichend' (5,0) bewertet, 
wenn der Kandidat zu einem Prüfungstermin ohne triftige Gründe nicht er­
scheint oder wenn er nach Beginn der Prüfung ohne triftige Gründe von 
der Prüfung zurücktritt. 

(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend gemachten Gründe 
müssen dem Prüfungsausschuß unverzüglich schriftlich angezeigt und 
g!aubh.aft 9emacht werden. Bei Krankheit des Kandidaten kann die Vorlage 
e1nes arztlrchen Attestes verlangt werden. Erkennt der Prüfungsausschuß 
die Gründe an, wird dem Kandidaten dies schriftlich mitgeteilt und ein 
neuer Termin festgesetzt. Die bereits vorliegenden Prüfungsergebnisse 
sind in diesem Fall anzurechnen. 
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(3) Versucht der l<andidat, das Ergebnis seiner Prüfungsleistung durch 
Tiiuschun9, z.B. Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel, zu beeinflus­
sen, gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit ,nicht ausreichend" (5,0) 
bewertet. Ein Kandidat, der den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung 
stört, l<a1111 von dem jeweiligen Prüfer oder Aufsichtführenden in der Regel 
nach Abrn;ihnung von der Fortsetzung der Prüfungsleistung ausgeschlos­
sen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit 
,nicht ausreichend" (5,0) bewertet. Die Gründe für den Ausschluß sind ak­
tenkundig zu machen. Wird der Kandidat von der weiteren Erbringung ei­
ner Prüfungsleistung ausgeschlossen, kann er verlangen, daß diese Ent­
scheidung von dem Prüfungsausschuß überprüft wird. Dies gilt entspre­
chend bei Feststellungen eines Prüfers oder Aufsichtführenden gemäß 
Satz 1. 
(4) Belastende Entscheidungen des Prüfungsausschuss.es sind dem Kan­
didaten unverzüglich schriftlich mitzuteilen und zu begründen. Vor der Ent­
scheidung ist dem Kandidaten Gelegenheit zum rechtlichen Gehör zu ge· 

· ben. 

II. Diplom-Vorprüfung 

§ 10 
Zulassung 

(1) Zur Diplom-Vorprüfung kann nur zugelassen werden, wer 

1. das Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine oder einschlägige fachge· 
bundene Hochschulreife) besitzt, 

2. die besondere Vorbildung für den Studiengang Literaturübersetzen in 
dem gewählten Hauptfach sowie den betreffenden Nebenfächern nach­
gewiesen hat, 

3. an der Universität Düsseldorf für den Diplomstudiengang Literaturüber­
setzen eingeschrieben oder gemäß § 70 Abs. 2 WissHG als Zweithörer 
zugelassen ist, 

4. das in der Studienordnung für das Grundstudium vorgesehene Prakti· 
kum in einem Ubersetzerkollegium erfolgreich abgeleistet hat, 

5. die nachstehend bezeichneten Leistungsnachweise aus einem Haupt­
fach sowie zwei Nebenfächern erbracht hat. Als Hauptfach oder als er­
stes Nebenfach können die folgenden Fächer gewählt werden: Englisch, 
Französisch, Spanisch, Italienisch. Englisch oder Französisch muß ge­
wählt werden; über Ausnahmen entscheidet der Prüfungsausschuß auf 
begründeten Antrag des Kandidaten. zweites Nebenfach ist das Fach 
Deutsch als Zielsprache. Im einzelnen sind die folgenden Leistungs­
nachweise zu erbringen, die im wissenschaftlichen Bereich durch eine 
schriftliche Hausarbeit, im sprach- und übersetzungspraktischen Be­
reich durch eine schriftliche Arbeit unter Aufsicht (Klausurarbeit) erwor­
ben werden: 

Hauptfach: 
Fünf benotete Leistungsnachweise: 

Je ein Leistungsnact'(weis aus den Bereichen Sprach- und Literaturwis· 
senschaft, ein Leistungsnachweis aus dem Bereich Übersetzungsver­
g.leich (wissenschaftlicher Bereich) sowie je ein ~eistungsnachweis 
,Ubersetzen literarischer Texte ins Deutsche I' und ,Ubersetzen literari­
scher Texte ins Deutsche II' (sprach- und übersetzungspraktischer Be­
reich). 
Erstes Nebenfach: 

Drei benotete Leistungsnachweise: 

Wahlweise ein Leistungsnachweis aus dem Bereich Sprach- oder Litera­
turwissenschaft sowie je ein Leistungsnachweis ,Ubersetzen literari­
scher Texte ins Deutsche I' und .Übersetzen literarischer Texte ins 
Deutsche II' 

zweites Nebenfach: 

Drei benotete Leistungsnachweise: 
Ein Leistungsnachweis aus dem Gebiet .Beschreibungsebenen der 
deutschen Sprache", ein Leistungsnachweis aus dem Gebiet ,Literari­
sche Hermeneutik" sowie ein Leistungsnachweis zu Theorie und Praxis 
des Schreibens. 
Darüber hinaus ist ein fächerübergreifender Leistungsnachweis aus 
dem Gebiet der Übersetzungstheorie oder der Übersetzungsgeschichte 
zu erbringen. 

(2) Die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen werden im Falle des § 8 
Abs. 6 durch entsprechende Feststellungen im Zeugnis über die Einstu· 
fungsprüfung ganz oder teilweise ersetzt. 
(3) Der Antrag auf Zulassung zur Diplom-Vorprüfung ist schriftlich an den 
Prüfungsausschuß zu stellen. Dem Antrag sind beizufügen: 
1. die Nachweise über das Vorliegen der in Absatz 1 bzw. 2 genannten Zu­

lassungsvoraussetzungen, 
2. das Studienbuch und 

3. eine Erl<lärung darüber, ob der Kandidat bereits eine Diplom-Vorprü­
fung oder eine Diplomprüfung im Studiengang Literaturübersetzen 
nicht oder endgültig nicht bestanden hat, ob er seinen Prüfungsan­
spruch durch Versäumen einer Wiederholungsfrist verloren hat oder ob 
er sich in einem anderen Prüfungsverfahren befindet. 

(4) Ist es dem Kandidaten nicht möglich, eine nach Absatz 3 Satz 2 erfor; 
derliche Unterlage in der vorgeschriebenen Weise beizufügen, kann der 
Prüfungsausschuß gestatten, den Nachweis auf andere Art zu führen. 
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§ 11 
Zulassungsverfahren 

( 1) Uber die Zulassung entscheidet der Prüfungsausschuß oder gemäß§ 6 
Abs. 2 Satz 5 dessen Vorsitzender. 

(2) Die Zulassung ist abzulehnen, wenn 

a) die in § 10 Abs. 1 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind oder 

b) die in§ 10 Abs. 3 genannten Unterlagen unvollständig sind oder 

c) der Kandidat die Diplom-Vorprüfung oder die Diplomprüfung in dem 
Studiengang Lileraturubersetzen an einer wissenschaftlichen Hoch­
schule im Geltungsbereich des Grundgesetzes endgültig nicht bestan­
den hat oder 

d) der Kandidat sich in einem entsprechenden anderen Prüfungsverfahren 
befindet. 

Die Zulassung darf im übrigen nur abgelehnt werden, wenn der Kandidat 
seinen Prüfungsanspruch durch Versäumen einer Wiederholungsfrist(§ 15 
Abs. 3) verloren hat. 

§ 12 
Ziel, Umfang und Art der Prüfung 

( 1) Durch die Diplom-Vorprüfung soll der Kandidat nachweisen. daß er das 
Ziel des Grundstudiums erreicht hat und daß er insbesondere die inhaltli­
chen Grundlagen seiner Fächer sowie das methodische Instrumentarium 
erworben hat, das erforderlich ist, um das Studium mit Erfolg fortzusetzen. 

(2) Die Diplom-Vorprlifung erstreckt sich auf das Hauptfach und die bei­
den Nebenlächer und besteht aus je einer Klausurarbeit im Hauptfach und 
in jedem der beiden Nebenfächer.· 

(3) Die gesamte Diplom-Vorprüfung muß innerhalb von vier Monaten abge­
legt werden Ausnahmen bedurfen der Zustimmung des Prüfungsaus­
schusses. 

(41 Macht der Kandidat durch ein ärztliches Zeugnis glaubhaft, daß er we­
gen ständiger körperlicher Behinderung nicht in der Lage ist, die Prüfung 
ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen. kann der Vorsit­
zende des Prüfungsausschusses gestatten, gleichwertige Prüfungsleistun­
gen in einer anderen Form zu erbringen. 

§ 13 
Klausurarbeiten 

( 11 In den Klausurarbeiten soll der 1\andidat nachweisen, daß er in be­
grenzter Zeit unc;l mit begrenzten Hilfsmitteln ein Problem mit den geläufi­
gen Methoden seines Faches erkennen und Wege zu einer Lösung finden 
kann. Die Dauer der Klausurarbeiten beträgt in den beiden Fremdspra­
chenfächern je zwei Stunden, im Fach Deutsch vier Stunden. 

(2) Jede Klausurarbeit ist von zwei Prüfern gemäß § 14 Abs. 1 zu bewer­
ten. Hiervon kann nur aus zwingenden Gründen abgewichen werden; die 
Grunde sind aktenkundig zu machen. Die Note der Klausurarbeit ergibt 
sich aus dem arithmetischen Mittel der Bewertung durch die einzelnen 
Prüfer. 

(3) Der Prüfungsausschuß kann für die Klausurarbeiten die Benutzung von 
den Prüfungen angemessenen Hilfsmitteln gestatten. 

§ 14 
Bewertung der Prlifungslelstungen 

( 1) Die Noten für die einzelnen Prüfungsleistungen werden von den jeweili­
gen Prüfern festgesetzt. Für die Bewertung sind folgende Noten zu ver­
wenden: 

1 = sehr gut 
2 =gut 

3 = befriedigend 

= eine hervorragende Leistung; 
= eine Leistung, die erheblich über den durch­

schnittlichen Anforderungen liegt; 
= eine Leistung, die durchschnittlichen Anforde­

rungen entspricht; 
4 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den 

Anforderungen genügt; 
5 = nicht ausreichend = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den 

Anforderungen nicht mehr genügt. 

Durch Erniedrigen oder Erhöhen der einzelnen Noten um 0,3 können zur 
differenzierterer> Bewertung Zwischenwerte gebildet werden; die Noten 
0,7, 4,3, 4,7 und 5,3 sind dabei ausgeschlossen. 

(2) Die Fachnote lautet 

bei einer Bewertung bis 1.5 = sehr gut, 
bei einer Bewertung über 1,5 bis 2.5 = gut, 
bei eirier Bewertung über 2.5 bis 3.5 = befriedigend, 
bei einer Bewertung über 3,5 bis 4,0 = ausreichend, 
bei einer Bewertung über 4,0 = nicht ausreichend. 

(3) Die Prufung ist bestanden. wenn jede der l<lausurarbeiten der Diplom­
Vorprüfung mindestens mit .ausreichend" (4,0) bewertet worden ist. 

(4) Die Gesamtnote errechnet sich aus dem Durchschnitt der Bewertun­
gen in den einzelnen Prilfungsfächern. Die Gesamtnote einer bestandenen 
Prufung lautet 

bei einem Durchschnitt bis 1,5 = sehr gut. 
bei einem Durchschnitt über 1.5 bis 2.5 = gut, 
bei einem Durchschnitt über 2.5 bis 3,5 = befriedigend, 
bei einem Durchschnitt iJber 3,5 bis 4,0 = ausreichend. 

(5) Bei der Bildung der Fachnoten und der Gesamtnote wird nur die erste 
Dernnalstelle hinter dern Komma berüchsichtigt; alle weiteren Stellen wer­
den ohne Rundung gestrichen 
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§ 15 
Wiederholung der Dlplorn·VorpriJfung 

( 1) Die Prüfung kann jew,"ils in den Fächern, in denen sie gemäß § 14 
Abs 3 nicht bestanden ist oder gemäß § 9 Abs. 1 oder 3 als nicht bestan· 
den gilt, einmal wiederholt werden. Auf Antrag ist eine zweite Wiederho­
lung mit Zustimmung des Prüfungsausschusses in begründeten Ausnah­
mefällen möglich. 

(2) Der Prüfungsausschuß bestimmt die Fristen, innerhalb deren die Wie­
derholungsprüfungen abgei<3gt werden sollen. Die erste Wiederholungsprü­
fung soll innerhalb von zwei Semestern nach Abschluß der nicht bestande­
nen Fachprüfung abgelegt werden. 

(3) Versäumt der l<andidat, sich innerhalb von drei Jahren nach dem fehl­
geschlagenen Versuch oder - bei Nichtbestellen mehrerer Fachprüfungen 
- nach der letzten nicht bestandenen Fachprüfung zur Wiederholungsprü­
fung zu melden, verliert er den Prüfungsanspruch, es sei denn, er weist 
nach, daß er das Versäumnis dieser Frist nicht zu vertreten tiat. Die erfor­
derlichen Feststellungen trifft der Prüfungsausschuß. 

§ 16 
Zeugnis 

( 1) Über die bestandene Diplom-Vorprüfung wird unverzüglich, möglichst 
innerhalb von vier Wochen nacl1 dem Erbringen der letzten Prüfungslei­
stung, ein Zeugnis au.sgestellt, das die einzelnen Fachnoten un(J die Ge­
samtnote enthält. Das Zeugnis ist vom Vorsitzenden des 1°rüfungsaus­
schusses zu unterzeichnen. Als Datum des Zeugnisses ist der Tag anzuge­
ben, an dem die letzte f-'rüfungsleistung erbracht ist. 

(2) Ist die Diplom-Vorprüfung nicht bestanden oder gilt sie als nicht be­
standen, erteilt der Vorsitzende des Prüfungsausscl1usses dern l<andiclaten 
hierüber einen schriftlichen Bescheid, der auch darüber Auskunft gibt, ob 
und gegebenenlalls in welchem Umfang und innerhalb welcher Frist die Di-
plom-Vorprüfung wiederholt werden i<ann. ' 

(3) Der Bescl1eid über die nicht bestandene Diplom-Vorprüfung Ist mit ei-
ner Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. , 

(4) Hat der Kandidat die Diplom..Vorprüfun,1 nicht bestanden, wird ihm auf 
Antrag gegen \lorlago der entsprechenden Nachweise und der l:xmatriku­
lationsbescheinigung eine schriftlich8 Bescheinigung ausgestellt, die die 
erbrachten Pr(Jfungsleistungen und deren Noten sowie die zum Bestehen 
der Diplom-Vorprüfung noch fehlenden Prüfungsleistungen enthält und er­
kennen läßt, daß die Diplom-Vorprüfung nicht bestanden ist. 

III. Diplomprüfung 

§ 17 
Zulassung zur Dlplomprlifung 

(.1) Zur Diplomprüfung kann nur zugelassen werden, wer 

1. das Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine Hochschulreife oder ein­
schlägige fachgebundene Hochschulreife) besitzt oder die Einstu­
fungsprüfung(§ &Abs. 6) bestanden hat; 

2. die besondere Vorbildung für den Studiengang Uteraturübersetzen in 
dern gewählten Hauptfach sowie den betreffenden Nebenfächern 
nachgewiesen hat; 

3. die Diplom.Vorprüfung in dem Studiengang ,Literaturübersetzen' oder 
eine gemäß § 8 Abs. 3 als gleichwertig angerechnete Prüfung bestan­
den hat; 

4. an der Uni.versität Düsseldorf für den Diplomstudiengang ,Literatur­
übersetzen· eingeschrieben oder gemäß§ 70 Abs. 2 WissHG als Zweit­
hörer zugelassen ist: 

5. das In der Studienordnung für das Hauptstudium vorgesehene Prakti„ 
kum in einem Übersetzerkollegium erfolgreich abgeleistet hat; 

6. die nachstehend bezeichneten Leistungsnachweise erbracht hat: 

6.1 Hauptfach (Englisch, Französisch, Spanisch oder Italienisch): 

Vier benotete Leistungsnachweise aus dem Hauptstudium: 

Je ein Leistungsnachweis aus den Bereichen Sprach- und Uteraturwis­
senschaft, ein Leistungsnachweis aus dem Gebiet "Übersetzungsver­
gleich' sowie ein Leistungsnachweis ,Übersetzen literarischer Texte 
ins Deutsche". 

6.2 Erstes Nebenfach (Englisch, Französisch, Spanisch oder ltalionisch): 

Drei benotete Leistungsnachweise aus dem Hauptstudium: 

Ein Leistungsnachweis aus dem im Grundstudium nicht durch einen 
Leistungsnachweis abgedeckten Bereich der Sprach„ oder Literatur­
wissenschaft, ein Leislungsnachweis aus dem Gebiet ,Übersetzungs­
vergleich' sowie ein Leistungsnachweis ,Ubersetzen literarischer 
Texte ins Deutsche'. 

6.3 Zweites Nebenfach (Deutsch als Zielsprache)· 

Zwei benotete Leistungsnachweise aus dem Hauptstudium· 

Wahlweise ein Leistungsnachweis aus dem Gebiet der deutschen Lite­
ratur oder der modernen deutschen Literatur sowie ein l.eistungsnach„ 
weis zur Theorie und Praxis des Schreibens. 

(2) In dem Antrag auf zur Diplomprüfung sind die gewählten 
Prüfungsfächer gemiiß gegebenenfalls die Zusatzfächer gemäß 
§ 22 zu bernichnen. Im gelten die § § 10 und l 1 entsprechend. 
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§ 18 
Umfang und Art der Diplomprüfung 

(1) Die Diplomprüfung besteht aus: 

1. der Diplomarbeit, 

2. den Klausurarbeiten, 
3. den mündlichen Prüfungen. 

Die Diplomprüfung Ist in der vorstehend angegebenen Reihenfolge abzule­
gen. 
(2) Die Diplomprüfung erstreckt sich auf folgende Fächer: 

1. Hauptfach (Englisch, Französisch, Spanisch oder Italienisch), 

2 erstes Nebenfach (Englisch, Französisch, Spanisch oder Italienisch), 
3. zweites Nebenfach (Deutsch als Zielsprache). 
(3) Die Fachprüfung besteht 

1. im Hauptfach aus einer vierstündigen Klausurarbeit (Übersetzung eines 
literarischen Textes ins Deutsche mit sprach- und literaturwissenschaft­
lichem Kommentar) und 
einer mündlichen Prüfung von in der Regel mindestens 50 und höch­
stens 60 Minuten Dauer; 

2. im ersten Nebenfach aus einer zweistündigen Klausurarbeit (Überset­
zung eines literarischen Textes ins Deutsche) und 
einer mündlichen Prüfung von in der Regel mindestens 20 und höch­
stens 30 Minuten Dauer; 

3. im zweiten Nebenfach aus einer vierstündigen Klausurarbeit (über ein 
für das Berufsfeld relevantes Thema der modernen Literatur) und 
einer mündlichen Prüfung von in der Regel mindestens 20 und höch­
stens 30 Minuten Dauer. 

(4) Die Fachprüfungen der Diplomprüfung sind innerhalb von vier Monaten 
abzulegen. 
(5) Macht der Kandidat durch ein ärztliches Zeugnis glaubhaft, daß er we­
gen ständiger körperlicher Behinderung nicht in der Lage ist, die Prüfung 
ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen. kann der Vorsit­
zende des Prüfungsausschusses gestatten, gleichwertige Prüfungsleistun­
gen in einer anderen Form zu erbringen. 

§ 19 
Diplomarbeit 

( 1) Die Diplomarbeit soll zeigen, daß der Kandidat in der Lage ist, inner­
halb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus seinem Hauptfach selbstän­
dig nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. Das Thema der Ar­
beit muß einen deutlichen Bezug zur Literaturübersetzung aufweisen. Sie 
wird in der Regel im Hauptfach angefertigt. In begründeten Ausnahmefäl· 
len kann das Thema der Diplomarbeit aus einem der beiden Nebenfächer 
gewählt werden. 

(2) Die Diplomarbeit kann von jedem im Studiengang ,Literaturüberset­
zen' in Forschung und Lehre tätigen Professor oder Habilitierten ausgege­
ben und betreut werden. Dem Kandidaten ist Gelegenheit zu geben, Vor· 
schläge für das Thema der Diplomarbeit zu machen. 

(3) Auf Antrag sorgt der Vorsitzende des Prüfungsausschusses dafür, daß 
der Kandidat rechtzeitig ein Thema für eine Diplomarbeit erhält. 

(4) Die Diplomarbeit kann auch in Form einer Gruppenarbeit zugelassen 
werden, wenn der als Prüfungsleistung zu bewertende Beitrag des einzel­
nen aufgrund der Angabe von Abschnitten, Seitenzahlen oder anderen ob· 
jektiven Kriterien, die eine eindeutige Abgrenzung ermöglichen, deutlich 
unterscheidbar und bewertbar ist und die Anforderungen nach Absatz 1 
er1üllt. 
(5) Die Diplomarbeit kann erst nach der Zulassung des Kandidaten zur Di· 
plomprüfung ausgegeben werden. Die Ausgabe erfolgt über den Vorsitzen­
den des Prüfungsausschusses. Der Zeitpunkt der Ausgabe Ist aktenkundig 
zu machen. 

(6) Die Bearbeitungszelt für die Diplomarbeit beträgt vier Monate. Das 
Thema und die Aufgabenstellung müssen so beschaffen sein, daß die Di­
plomarbeit innerhalb der vorgegebenen Frist abgeschlossen werden kann. 
Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb des ersten Monats zurück­
gegeben werden. Ausnahmsweise kann der Prüfungsausschuß im Einzelfall 
auf begründeten Antrag die Bearbeitungszeit um bis zu drei Monate ver­
längern. 

(7) Bei der Abgabe der Diplomarbeit hat der Kandidat schriftlich zu versi­
chern, daß er seine Arbeit - bei einer Gruppenarbeit seinen entsprechend 
gekennzeichneten Anteil der Arbeit - selbständig verlaßt und keine ande­
ren als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie Zitate 
kenntlich gemacht hat. 

§ 20 
Annahme und Bewertung der Diplomarbeit 

( 1) Die Diplomarbeit ist fristgemäß beim Prüfungsausschuß In zweifacher 
Ausfertigung abzuliefern; der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. 
Wird die Diplomarbeit nicht fristgemäß abgeliefert, gilt sie als mit ,nicht 
ausreichend' (5.0) bewertet. 

(2) Die Diplomarbeit ist von zwei Prüfern zu begutachten und zu bewerten. 
Einer der Prüfer soll der Themensteller der Arbeit sein. Der zweite Prüfer 
wird vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses bestimmt. Die einzelne 
Bewertung ist entsprechend § 14 Abs. 1 vorzunehmen und schriftlich zu 
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begründen. Die Note der Diplomarbeit wird aus dem arithmetischen Mittel 
der Einzelbewertungen gebildet, sofern die Differenz nicht mehr als 2,0 be­
trägt. Beträgt die Differenz mehr als 2,0, wird vom Prüfungsausschuß ein 
dritter Prüfer zur Bewertung der Diplomarbeit bestimmt. In diesem Fall 
wird die Note der Diplomarbeit aus dem arithmetischen Mittel der beiden 
besseren Noten gebildet. Die Diplomarbeit kann jedoch nur dann als ,aus­
reichend' oder besser bewertet werden, wenn mindestens zwei Noten 
,ausreichend' (4,0) oder besser sind. 

§ 21 
Klausurarbeiten und mündliche Prüfungen 

(1) Für die Klausurarbeiten im Rahmen der Diplomprüfung gilt § 13 ent­
sprechend. 

(2) Mündliche Prüfungen werden im Hauptfach vor zwei Prüfern, in den 
Nebenfächern vor einem Prüfer in Gegenwart eines sachkundigen Be'1sit­
zers (§ 7 Abs. 1 Satz 5) abgelegt. Vor der Festsetzung der Note gemäß 
§ 14 Abs. 1 hat der Prüfer den zweiten Prüfer bzw. den Beisitzer zu hören. 
Die wesentlichen Gegenstände und Ergebnisse der Prüfung in den einzel· 
nen Fächern sind in einem Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis der Prü­
fung ist dem l<andidaten Im Anschluß an die mündliche Prüfung bekanntzu­
geben. 
(3) Studenten, die sich in einem späteren Prüfungsterr;nin der gleichen 
Prüfung unterziehen wollen, werden nach Maßgabe der räumlichen Verhält­
nisse als Zuhörer zu den mündlichen Prüfungen zugelassen, sofern nicht 
ein Kandidat widerspricht. Die Zulassung erstreckt sich nicht auf die Bera­
tung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses. 

§ 22 
Zusatzfiicher 

(1) Der Kandidat kann sich in weiteren als den vorgeschriebenen Fächern 
einer Prüfung unterziehen (Zusatzfächer). 
(2) Das Ergebnis der Prüfung in diesen Fächern wird auf Antrag des Kandi­
daten in das Zeugnis aufgenommen, jedoch bei der Festsetzung der Ge· 
samtnote nicht mit einbezogen. 

§ 23 
Bewertung der PrUfungsfelstungen 

(1) Für die Bewertung der einzelnen Prüfungsleistungen in der Diplomprü­
fung und der Leistungen in den einzelnen Prüfungsfächern gilt § 14 ent­
sprechend. Bei der Bildung der Fachnoten werden die Note der Klausurar­
beit und die Note der mündlichen Prüfung zu je 50% gewichtet. 
(2) Die Diplomprüfung ist bestanden, wenn jedes Fach und die Diplomar· 
beit mindestens mit .ausreichend' (4,0) benotet ist. 
(3) Die Gesamtnote wird aus dem arithmetischen Mittel der Fachnoten 
und der Note der Diplomarbeit gebildet, wobei die Fachnote des Haupt­
fachs und die Note der Diplomarbeit je zweifach gewichtet werden. Im üb­
rigen gilt § 14 Abs. 4 und 5 entsprechend. 

(4) Anstelle der Gesamtnote .sehr gut' nach § 14 Abs. 4 wird das Gesamt· 
urteil .mit Auszelthnung· erteilt, wenn die Diplomarbeit mit 1,0 bewertet 
und der Durchschnitt aller anderen Bewertungen der Diplomprüfung, wo­
bei die Bewertungen des Hauptfachs zweifach gewichtet werden, nicht 
schlechter als 1,5 ist. 

§ 24 
Wiederholung der DfpfomprUfung 

(1) Die Fachprüfungen und die Diplomarbeit können bei .nicht ausreichen­
den' Leistungen einmal wiederholt werden. Eine Rückgabe des Themas 
der Diplomarbeit In der in § 19 Abs. 6 Satz 3 genannten Frist Ist jedoch nur 
zulässig, wenn der Kandidat bei der Anfertigung seiner ersten Diplomarbeit 
von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht.hatte. 

(2) Eine zweite Wiederholung der Diplomarbeit ist ausgeschlossen. Die 
Fachprüfungen können ein zweites Mal wiederholt werden, wenn der Kan­
didat in mindestens einem der Prüfungsfächer die Fachnote .ausreichend' 
(4,0) oder eine bessere Fachnote erhalten hat. 
(3) Die Fristen, innerhalb deren die Wiederholungsprüfungen abgelegt 
werden sollen, bestimmt der Prüfungsausschuß. § 15 Abs. 3 gilt entspre­
chend. 

§ 25 
Zeugnis 

( 1) Hat der Kandidat die Diplomprüfung bestanden, erhält er über die Er­
gebnisse ein Zeugnis. § 16 gilt entsprechend. In das Zeugnis werden das 
Thema der Diplomarbeit und deren Note sowie die Fachnoten aufgenom­
men. 
(2) Das Zeugnis trägt das Datum des Tages, an dem die letzte Prüfungslel· 
stung erbracht worden ist. 

§ 26 
Diplom 

(1) Gleichzeitig mit dem Zeugnis wird dem Kandidaten ein Diplom mit dem 
Datum des Zeugnisses ausgehändigt. Darin wird die Verleihung des Di­
plomgrades gemäß § 3 beurkundet. 
(2) Das Diplom wird von dem Dekan der Philosophischen Fakultät und 
dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unterzeichnet und mit dem 
Siegel der Fakultät versehen. 
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IV. 0chlullbestiinmun9en 

§ 27 
Ungilltlgkelt dflr Diplorn„vorprüfung und dor Diplomprüfung 

(1) Hat der l<andidat bei einer Prüfung getfiuscht und wird diese Tatsache 
erst nach Aushändigung drs bel<annt, kann der Prüfungsaus-
schuß nachträglich diH Noten fiir l"nifungsleislungen, bei deren 
Erbrin9ung der J<andidat entsprechend berichtigen und die 
Prüfung ganz oder für niclit bestancfon <erklären. 

(2) Waren (Jie Voraussetzungen für die Zulassung zu einer Prüfung nicht 
erfüllt, ohne daß der l<andidat hierLrbN täuschen wollte, und wird diese 
Tatsache erst nach der Ausl1ändi9ung des Zeugnisses bel<annt, wird die­
ser Mangel d1Jl'ch das 13eslelrnn der Prirfung gel1eilt. Hat der l<andidat die 
Zulassung vorsätzl'lcl1 zu Unrecht erwirl;t, entsc'ieldet der Prüfungsaus" 
schuß unter Beachtung des Ve1waltun9sveriahrensgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen vorn 21. Dezember 1976 (GV. NW. S. 438) in der je· 
weils gellenden Fassung über die Rechtsfolgen. 

(3) Vor einer Entscheidun9 ist dern 13etrofienen Gelegenheit zur Äußerun9 
zu geben. 

(4) Das unrichti9e Prüfun9szeugnis ist einzuziel1en und gegebenenfalls ein 
neues zu erteilen Eine Entscheidung nach Absatz 1 und Absatz 2 Satz 2 
ist nach einer Frist von fünf Jahren nach Ausstellung des Prüfungszeugnis­
ses ausgeschlossen. 

§ 28 
Einsicht In die PrUfungsukten 

( 1) Nach Abschluß des f0 rüfungsverfahrens wird dem J<andidaten auf An· 
trag Einsicht in seine schriftlichen Prüfun9sarbeiten. die darauf bezogenen 
Gutachten der Pnifer und in die Prüfungsprotokolle gewährt. 

(2) Der Antrag ist binnen einem Monat nacl1 Aushändigung des Prüfungs· 
zeugnisses beim Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu stellen. Der 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses bestimmt Ort und Zeit der Einsicht„ 
nahme. 

§ 29 
Aberkennung des Dlplorngrudes 

Die Aberkennung des Diplomgrades richtet sich nach den gesetzlichen Be­
stimmungen. Über die Aberkennun9 entscheidet der Fakultätsrat der Phi· 
losophischen Fakultät. 

§ 30 
Inkrafttreten und Veröffentlichung 

Diese Prüfungsordnung tritt arn 1. September 1987 in Kraft. Sie wird im Ge­
meinsamen Amtsblatt des l<ultusrninisleriurns und des Ministeriums für 
Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen (GAB!. NW.) 
veröff entlieht. 

Ausgefertigt aufgrund der f3escl1lüsse des Fakultiitsrates der Philosophi" 
scl1en Fakultät vorn 5. 5. 1987 und des Senats der Universität Düsseldori 
vom 19 5. 1987 sowie der Genehmigung des Ministers für Wissenschait 
und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen vorn 25. 6. 1987 - II B 3 
-8144 0 

DüsselcJori, den 13 .• Juli 1987 

Universitätsprofessor Dr. Ger! l\aiser 
fiektor 
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§ 26 Ungültigkeit der Diplom-Vorprüiung und der Diplomprüfung 

§ 27 Einsicht in die Prüfungsakten 

§ 28 Aberl<ennung des Diplomgrades 

§ 29 Übergangsbestimmungen 

§ 30 lnl\fafttrnten und Veröffentlichung 

1. Allgemeines 

§ 1 
Zweck der Priifung und Ziel des Studiums 

( l) Die Diplomprüfung bildet den brirufsqualifizierenden Abschluß des Stu­
diums im Diplomstudiengang Psychologie. Durchdie Diplomprüfung soll 
festgestellt werden. ob der l<andidat die für den Ubergang in die Berufs­
praxis notwendigen gründlichen Fachkenntnisse erworben hat, die Zusam" 
menhänge des Faches überblickt und die Fähigkeit besitzt, wissenschaftli· 
ehe Methoden und Erkenntnisse anzuwenden. 

(2) Das Studium soll dem Studenten unter Berücldchtigung der Anforde· 
rungen und Veränderunrien in der Berufswelt die erforderlichen fachlichen 
Kenntnisse, Fähi9keiten und Methoden so vermitteln, daß er zu wissen· 
schafilicher Arbeit, zur kritischen Einordnung der wissenschaftlict1en Er­
kenntnisse und zu verantwortlichem Handeln befähigt wird. 

§ 2 
Diplomgrad 

Auf9rund der bestandenen Diplomprüfung verleiht die Mathematisch-Na­
turwissenschaftliche Fakultät der Universität Düsseldorf den Diplomgrad 
.Diplom-Psychologe" bzw. ,Diplom-Psychologin' (abgekürzt .Dipl.­
Psych."). 

§ 3 
flegelstudlenrnlt und Studlenurnfang 

Veröf fent 1 icllt im Gemeinsamen Amtsblattt des (1) Die Regelstudiemeit beträgt einschließlich der Dirlompriifu11g (mündll· 
, . . s für ehe Prüfungen. Klausurarbeit und Diplomarbeit) neun Semester. 

l\u 1 tu sm in i. s te r i. ums und des M 1 n 1 s te r iurn 1 '5 8 .19s7 \21 Der Studienumfang im 1°flicht -. Wahlpflicht- und Wahlbereich soll insge-
\.J i sserisc hat t und 1°01·schung des Landes Nvl V•" ' ' ' · samt 160 Semesterwochenstunden betragen; davon entfallen auf den 

Dlplomprüfun9sordnu11g 
für den Studien91J119 Psychologie 

an der Universität Düsseldori 
Vorn 21. Mal 1987 

Aufgrund des § 2 MJs. 4 und des 91 Abs. 1 des l)esetzes über die wis· 
senschaftlicl1ron Hnc1·1schulen dr;s Nordrhein-Westfalen (WissHG) 
vom 20 November 1979 (C\I NW S 926), zuletzt 9eändert durch Gesetz 
vorn 17. Dezr;mber 19ß5 (CW NW S 765), hat die Universität Düsseldorf 
die folqende Diplomprufun\Jsordnung nls Satzung erlassen: 

lnheltsOberBlcht 

1. Allg<lm(iines 

§ Zweck der Prüfung und Ziel de'' Studiums 

§ 2 Diplomgrnd 

§ 3 Re9elstudienzeit 11nd Studionurnfang 

§ 4 Prüfungen. Prüfungs- und Meldefristen 

§ 5 Prüfungsausschuß 

§ 6 Prüfer und Beisitzer 

§ 7 Anrechnun9 von Studien- und l"rüfungsleistungGn, Einstufung in hö, 
here Fachsernester 

8 Versäumnis, Rüclltritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

Wahlbereich etwa 10 Semesterwochenstunden. Die Studieninhalte sind so 
auszuwählen und zu daß das Studiurn in der Re9elstudienzeit 
abgeschlossen wercJen Dabei ist zu <faß der Student 
im Rahmen dieser Prüfun9sordnun9 nach Wahl Schwerpunkte sot· 
zen lrnnn und Pflicht„ und Wahlpfliclllveranslaltungen in einem ausgegli-
chenen Verhältnis zur Vorbereitun9 und Vertiefun9 des Stof-
fes und zur Teilnal1n1e an Leh1-vernnstaltungen, auch in ande-
ren Studie119ängen, stehen. 

§ 4 
PrUli.rngon, Prliftmgs- und Meldefristen 

Der Diplomprüfung gehl die Diplorn·\lorprüfung voraus. Letztere soll in 
Regel vor 13e9inn des fünften Studiensemesters abgeschlossen sein. 

(2) Die Meldung zur Diplom-Vorprüfung soll irn vierten Studiensemester, 
die Meldung zur soll Im achten Studionsernestor, unrl zwar 
jeweils zu don Meldeterrninen durch Einreichen des 
schriftlichen Antrags zu der PrUfun9 ( § 9 bzw. § 16) beim 
Akademischen Prüfungsamt erfolgen. 

(3) Die Diplom-Vorprüfung und die Diplomprüfung können nach kürzerer 
Studienzeit als den in Alx>atz 1Satz2 und§ 3 Abs. 1 genannten Zeiten ab­
gelegt werden, sofern diri zur Zulassung ortorderlichen Leistungsnach­
weise vorlieqen (§§ 9 und lG). 
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(4) Prüfungen in einrnlno1·1 Prüf111HJsfächorn konnrm zeitlich um einen Prü·· 
fungstorn1in (Absatz S) vorgezoqen werden, wenn die zur Zulassung erfor„ 
derlichen Leistungsnachwoi:oio vor lir.:gen Bei der Diplom-Vorprilfung kön­
nen bis zu drei, bei der Diplomprüfung bis zu zwei mündliche Prüfungen 
vorgezogen werden. Zusätzlich zu den zwei mündlichen Prüfungen kann 
bei der Diplomprüfung die l\lausurarbeit (§§ 17 und 20) vorgezogen wer­
den. Zusatzfächer ( § 21) können unabliängiq von diesen Regelungen vor· 
gezogen werden. 

(5) Für die Diplom-Vorprüfung und die Diplomprufung setzt der Vorsit­
zende des rJrufungsausschusses vier Prüfungstermine pro Jahr fest. Diese 
und die entsprechenden Meldetermine werden durch Aushang bekanntge­
geben 

§ 5 
Prüfungsausschuß 

(1) Für die Organisation der Prüfungen und die durch diese Prüfungsord­
nung zugewiesenen Aufgaben wählt die Mathematisch-Naturwissenschaft­
liche Fakultät der Universität Dijsseldori einen Prüfungsausschuß. Der Prli­
fungsausschull besteht aus dem Vorsitzenden, dessen Stellvertreter und 
fünf weiteren Mitgliedern. Der Vorsitzende, sein Stellvertreter und zwei 
weitere Mitglieder werden aus der C3ruppe der Professoren irn Fach Psy­
chologie an der Universität Düsseldorf, ein Mitglied wird aus der Gruppe 
der wissenschaftlichen Mitarbeiter im Fach Psychologie an der Universität 
Düsseldorf und zwei Milglieder werden aus der Gruppe der Studenten des 
Diplomsludienganges Psychologie an der Universiläl Düsseldor1 gewählt. 
Entsprechend wird für die Mitglieder des Prüfungsausschusses mit Aus­
nahme des Vor sitzenden und dessen Stellvertreters je ein Vertreter ge­
wählt. Die llmtszeit der Milglieder aus der Gruppe der Professoren und aus 
der Gruppe der wissenschaftlichen Mitarbeiter belrägt drei Jahre. die 
Amtszeit der studentischen Milglieder ein Jahr. Wiederwahl ist zulässig. 
Die bei der Durchführung der Prüfungen anfallenden Verwaltungsaufgaben 
werden vorn Al<ademischen Prüfungsarnt wahrgenommen. 

(2) Der rJrüfungsausschuß achtet darauf, daß die Bestimmungen der i0 rü­
fungsordnung eingehalten werdrn und sorgt fiJr die ordnungsgemäße 
Durchführung der Prüfungen. Er ist insbesondere zuständig für die Ent­
scheidung über Widersprüc~ie ge9en im Prüfungsverfahren getroffene Ent­
scheidungen. Daruber hinaus berichtet der Prüfungsausschuß der Fakultat 
regelmäßig uber die Entwicklung der Prüfungen und Studienzeiten Ferner 
gibt er Anregungen zur Reform der Prüfungsordnung, der Studienordnung 
und des Studienplanes Der Prüfungsausschuß kann die Erledigung seiner 
Aufgaben für alle Regelfälle auf den Vorsitzenden übertragen: dies gilt 
nicht für Fälle, in denen Widerspruch erhoben wird, und den Bericht an die 
Fakultät 

(3) Der Prüfungsausschuß ist beschlußfähig wenn neben dem Vorsitzen­
den oder dessen Stellvertreter zwei wertere Professoren und mindestens 
ein weiteres stimmberechtigtes Mitglied anwesend sind. Er beschließt rrnt 
einfacher Mehrheit Bei Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des 
Vorsitzenden bzw. im Vertretungsfall die Stimme seines Stellvertreters. Die 
studentischen Mitglieder des Prufungsausschusses wirken bei pädago­
gisch-wissenschaftlichen Entscheidungen, insbesondere bei der Beurtei­
lung, Anerkennung oder Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen, 
der Festlegung von Prüfungsaufgaben und der Bestellung von Prüfern und 
Beisitzern, nicht mit. 

(4) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht. den Prüfun­
gen beizuwohnen 

(5) Oie Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nichtöffentlich Die Mit­
glieder des Prufungsausschusses, ihre Stellvertreter, die Prüfer und Beisit­
zer unterliegen der Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im offentlicllen 
Dienst stehen, sind sie durch den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 
zur Verschwiegenheit zu verpflichten 

§ 6 
Prüfer und Beisitzer 

( 1) Der Prüfungsausschuß bestellt die Prüfer und Beisitzer. Er kann die 
Bestellung dem Vorsitzenden übertragen. Zum Prüfer darf nur bestellt wer­
den. wer mindestens die Diplomprüfung irn Studiengang Psychologie an ei­
ner wissenschaftlichen Hochschule im Geltungsbereich des Grundgeset­
zes oder eine vergleichbare Prüfung abgelegt und. sofern nicht zwingende 
Gründe eine Abweichung erfordern in dem der Prüfung vorangehenden 
Studienabschnitt eine selbständige l_ehrtätigkeit ausgeübt hat. Zum Beisit­
zer darf nur bestellt werden, wer die Diplomprüfung im Studiengang Psy­
chologie an einer wissenschaftlichen Hochschule oder eine vergleichbare 
Prüfung abgelegt hat. 

(2) Die Prüfer sind in ihrer Prüfungstätigkeit unabhängig. 

(3) Der Kandidat lrnnn für die mündlichen Prüfungen, die schriftliche 
Klausurarbeit und die Diplornarboit den jeweiligen fJrüfer aus der Gruppe 
der zur Wahl stehenden PrOfungsberechtigten vorschlagen. Auf die Vor­
schläge des l<andicfaten soll nach Moglichl\eit Rücksicht genommen wer­
den. 

(4) Der Vorsitzende des 1°rüfungsausschusses sorgt dafür, daß ein Prü­
fungsplan aufgestellt wird und dem l<andidaten die Termine der Prüfungen 
sowie die Namen der Pr(Jfer rechtzeitig, mindestens zwei Wochen vor dem 
Termin der jeweiligen 1°rüfung, bCJlrnnntgegebon werden. 

l 

§ 7 
Anrn~hnung von Studien- und Prüfungsle/stungon, 

Einstufung In höhere Fachsemester 

( 1) Studienzeiten in demselben Studiengang an anderen wissenschaftli­
chen Hochschulen im C3ellungsbereich des Grundgesetzes und dabei er­
brachte Studienleistungen werden von Amts wegen angerechnet. 

(2) Studienzeiten in andBren Studiengängen oder an anderen als wissen­
schaftlichen Hochschulen im Geltungsbereich des Grundgesetzes sowie 
dabei erbrachte Studienleislungen werden von Amts wegen angerechnet, 
soweit die Gleichwertigkeit festgestellt wird. Studienzeiten sowie Studien­
und Prüfungsleistungen, die an Hochschulen außerhalb des Geltungsbe­
reichs des Grundgesetzes erbracht wurden, werden auf Antrag angerech­
net, soweit die Gleichwertigkeit festgestellt wird. Für die Gleichwertigkeit 
von Studienzeiten und Studienleistungen an ausländischen Hochschulen 
sind die von der l<ultusminislerkonferenz und der Westdeutschen Rekto­
renkonferenz gebilligten Äquivalenzvereinbarungen maßgebend. Im übri­
gen kann bei Zweifeln an der Gleichwertiglrnlt die Zentralstelle für auslän­
disches Bildungswesen gehort werden. 

(3) Diplom-Vorprlifungen und entsprechende Prüfungen sowie einzelne 
Prüfungsleistungen, die der l<andidat an wissenschaftlichen Hochschulen 
im Geltungsbereich des Grundgesetzes in demselben Studiengang bestan­
den hat, werden von llmts wegen angerechnet. Diplom-Vorprüfungen und 
einzelne Prüfungsleistungen in anderen Studiengängen oder an anderen 
als wissenschaftlichen Hochschulen im Geltungsbereich des Grundgeset­
zes werden von Amts wegen angerechnet, soweit die Gleichwertigkeit fest­
gestellt wird. /\nstelle der Diplom-Vorprüfung können in begründeten Aus­
nahmefällen andere Prüfungsleistungen angerechnet werden, soweit die 
C31eichwertigkeit nachgewiesen wird. Absatz 2 Satz 3 und 4 gilt entspre­
chend. 

(4) Prüfungsleistungen In Diplomprüfungen, die der l<andidat an wissen­
schaftlichen Hochschulen irn Geltungsbereich des Grundgesetzes in dem­
selben Studiengang erbracht hat, werden von Amts wegen angerechnet. 
Das gleiche gilt für Prüfungsleistungen in Abschlußprüfungen anderer Stu­
diengänge oder an anderen als wissenschaftlichen Hochschulen im Gel­
tungsbereich des Grundgesetzes, soweit die Gleichwertigkeit festgestellt 
wird. 

(5) In staatlich anerkannten Fernstudien oder in vorn Land Nordrhein­
Westlalen in Zusammenarbeit mit den anderen Ländern und dem Bund 
entwickelten F ornstudieneinheilen erworbene Leistungsnachweise wer­
den, soweit sie gleichwertig sind, als Studien- oder Prüfungsleistungen von 
Amts wegen angerechnet. Be'r der Feststellung der Gleichwertigkeit sind 
gemeinsame Beschlüsse der l\ullusministerkonferenz und der Westdeut­
schen Rektorenkonferenz zu beachten 

(6) Leistungen. die mit einer erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung an 
dem Versuch Oberstufenkolleg Bielefeld in dem Wahlfach Psychologie er­
bracht worden sind, werden als Studienleistungen auf das Grundstudium 
angerechnet, soweit die Gleichwertigkeit nachgewiesen wird 

(7) Studienbewerbern, die aufgrund einer Einstufungsprüfung gemäß § 66 
WissHC3 berechtigt sind, das Studium in einem hoheren Fachsemester auf­
zunehmen, werden die in der Einstufungsprüfung nachgewiesenen l<ennt­
nisse und Fähigkeiten auf Studienleistungen des Grundstudiums und auf 
Prüfungsleistungen der Diplom-Vorprüfung angerechnet. Die Feststellun­
gen irn Zeugnis über die Einstufungsprüfung sind für den Prüfungsaus­
schuß bindend. 

(8) Zuständig für Anrechnungen nach den Absätzen 1 bis 7 ist der Prü­
fungsausschuß. Vor Feststellungen über die Gleichwertigkeit sind zustän­
dige Fachvertrnter zu hören. 

§ ß 
Versäumnis, Rikktrltt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit ,nicht ausreichend' (5,0) bewertet, 
wenn der l<andidat zu einem Prüfungstermin nach erfolgter Zulassung und 
Festlegung des Termins ohne triftige Gründe nicht erscheint oder wenn er 
nach Beginn der Prüfung ohne triftige Gründe von der Prüfung zurücktritt. 

(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis gellend gemachten Gründe 
müssen dem Prüfungsausschuß unverzüglich schriftlich angezeigt und 
glaubhaft gemacht werden. Bei l<rankheit des l<andidaten kann die Vorlage 
eines ärztlichen Attestes verlangt werden. Erkennt der Prüfungsausschuß 
die C3ründe an, wird dem l<andidaten dies schriftlich mitgeteilt und ein 
neuer Termin festgesetzt. Die bereits vorliegenden Prüfungsergebnisse 
sind in diesem Fall anzurechnen. 

(3) Versucht der l\andidat, das Ergebnis seiner Prüfungsleistung durch 
Täuschung, z.B. Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel, zu beeinflus­
sen, gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit .nicht ausreichend" (5,0) 
bewertet. Ein l<andidat, der den ordnungsgemäßen Ablauf der Prüfung 
stört, kann von dem ·jeweiligen Prüfer oder /\ufsichttührenden nach Ab­
mahnung von der Fortsetzun,J der Prüfungsleistung ausgeschlossen wer­
den; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit .nicht aus­
reichend" (5,0) bewertet. Die Gründe für den Ausschluß sind aktenkundig 
zu machen. Wird der l<andidat von der weiteren Erbringung einer Prü­
fungsleistung ausgeschlossen, kann er verlangen, daß diese Entscheidung 
vorn Prüfungsausschuß überprüft wird. Dies gilt entsprechend bei Feststel­
lungen eines Prüfers oder Aufsichtführenden gemäß Salz 1. 

(4) Belastende Entscheidungen des Prüfungsausschusses sind dem l<an­
didoten unverzüglich schrifllicll mitzuteilen und zu begründen. Vor der Ent­
scheidung ist dem l<andidaten Gelegenheit zum rechtlichen Gehör zu ge· 
ben. 
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II Oiplom·Vorprulung 

§ 9 
Zulassung, Zulassunrisanlrag 

(1) Zur Diplom-Vorprüfung lrnnn nur zugelassen werden, wer 

das Zeugnis der Hochschulreile (allgemeine oder einschlägige lachqe· 
bundene Hochschulrn1fe) besitzt, 

2 an den in Absatz 2 bezeichneten Lehrveranstaltungen rnil Erfolg teilge· 
nornrnen hat, 

3. mindestens das letzte Semester vor der Oiplom··Vorprüfung an der lJni· 
versität D\Jsseldorf flir den Diplomstudiengang Psychologie eingeschrie· 
ben gewesen oder für den Diplomstudiengang Psychologie gemäß § 70 
Abs 2 WissHG als Zweithörer zugelassen worden ist. 

(2) Die erfolgreiche Teilnahme an folgenden Lehrveranstaltungen ist nach· 
zuweisen 

Übungen zu Quantitativen Methoden 1 (einstündig) und II (einstündig) 
(zwei Leistungsnachwoise), 

2 Experimentelles Pral<likurn 1 (lünlstündig), II (dreistündig) und III (vier· 
stündig) (drei Leistungsnachwoise), 

3 Praktikum zur Hirnforschung (zweistündig) (ein Leistungsnachweis), 

Übungon zu ausgewahlten Gruncfüegriffen der Physil·; für Psychologen 
(einslunclig) (ein L.eistungsnachweis), 

5 Übungen zu ausgewählten Grundbegriffen der Chemie für Psychologen 
(einstüm1ig) (ein l.eistungsnachweis). 

(3) Oie Zulassungsvoraussetzungen nach Absatz 1 werden irn Falle des 
§ 7 Abs 7 durch entsprechende Feststellungen im Zeugnis über die Ein· 
stufungsprüfung ganz oder teilweise ersetzt. 

(4) Der Antrag auf Zulassung zur Diplom-Vorprüfung ist schriftlich zu stel· 
len. Wenn in einem Prüfungsfach mehrere Prüfer zur Verfügung stehen, ist 
der jeweils vorgeschlagene Prüfer im Antrag zu nennen. Gegebenenfalls 
sind zusätzlich aufzunehmen. 

1. Anträge auf zeitliches Vorziehen einzelner Prüfungsfächer(§ 4 Abs 4), 

2 Anträge auf Anrechung von Studienleistungen ( § 7). 

3 dre Erklärung, daß einer Zulnssung von Zuhörern bei der mundlichen 
Prüfung widersprochen wird(§ t2 Abs. 5). 

(5) Dem Antrag sind beizuf()gen 

1. ein Lebenslauf, 

2. das Zeugnis (beglaubigte Kopie) gemäß§ 9 Abs. 1 Nr. 1, 

3. das Studienbucl1 oder entsprechende Unterlagen, 

4. Leistungsnachweise über die erfolgreiche Teilnahme an den in § 9 
Abs. 2 genannten Lehrveranstaltungen, 

5. eine Erldärung darüber, ob der Kandidat bereits eine Oiplom-Vorprü·· 
fung oder eine Diplomprüfung irn Studiengang Psychologie nicht oder 
endgultig nicht bestanden hat, ob er seinen Prüfungsanspruch durch 
Versäumen einer Wiederholungsfrist verloren hat oder ob er sich in 
einem anderen PriJfungsverlahren befindet, 

6 gegebenenfalls das Zeugnis uber die Einstufungsprüfung 

(6) Ist es dem Kandidaten nicht möglich, eine nach Absatz 5 erforderliche 
Unterlage in der vorgeschriebenen Weise beizufugen. kann der Prufungs· 
ausschuß gestatten. den Nachweis auf andere Art zu lühren 

§ 10 
Zulassungsverfahren 

( 1) Uber die Zulassung entscheidet der Prüfungsausschuß oder gerniiß § 5 
/\bs 2 S<Jtz 5 dessen Vorsitzender 

(21 Die Zulassung ist zu versagen, wenn 

a) die in § 9 /\bs. 1 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt sind oder 

b) die Unterlagen unvollständig sind oder 

c) der l<andidat die entsprechende Diplom-Vorprüfung oder die entspre· 
chende Diplornprüfu11g in1 Studiengang Psychologie an einer wissen· 
schaftlichen Hochschule im Geltungsbereich des Grundgesetzes end· 
gültig nicht bestanden hat 

Die Zulassung darl irn übrigrm nur versagt werden, wenn der Kandida1 sei· 
nen Prrjfungsanspruch durch Ver siiumen CJiner Wiederholungsfrist ( § 14 
Abs. 3) verloren hat. 

(3) l\ann ein Kandidat Unterlaqen gemiifl § 9 Abs. 5 Nr 4 nicht fristgerecht 
vorlegen, so erfolgt cf1e 7ulassu11g zu Prufungen, die zu Semesteranlang 
stattfinden, unter dem Vorbehalt, dafl die fehlenden Unterlagen bis späte· 
stens fimf Wochen vor Beginn der ersten Prufung nachgereicht werden. 

§ 11 
Ziel, Umfang und Ari der Prüfung 

(1) Durch die Diplom-Vorprüfung soll der l<andidat nachweisen, daß er das 
Ziel des Grundstudiums erreicht hat und daß er sich insbesondere die in· 
haltlichen Grundlagen seines f'aches, ein methodisches Instrumentarium 
und die systematische Orientierung erworben hat, die erforderlich sind, urn 
das weitem Studium mit Erfolg zu betreiben. Das Bestehen der Diplorn· 
Vorprüfung ist Zulassungsvoraussetzung zu Seminaren und Praktika irn 
zweiten Studienabschnitt (Hauptstudium) des Diplomstudienganges Psy· 
chologie. 
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(2) Die Diplom-Vor prllfung erstreckt sich auf die folgenden Fächer: 

1 Methodenlehre, 

2. Allgemeine Psychologifl 1, 

~l. Allgerneine hychologie 11, 

1 E:ntwicklungspsychologie, 

5. Differentielle Psychologie und Persönlichkeitsforschung, 

6. Sozialpsychologie, 

7. Physiologische Psychologie 
oder 
Physiologie in den für die Psychologie bedeutsamen Abschnitten. 

(3) Die Prufungen in den Fiichern gem~ß Absatz 2 bestehen aus je einer 
rnundlichen Prufung 

(4) Die Gegenstirncfe rfor Fachprtifungen werden durch die Inhalte der den 
jeweiligen Teilgebieten zugeordneten Lehrveranstaltungen bestimmt. Ge· 
genstirnde der Fachprüfung sind 

1 in Methodenlohre die Inhalte der Lehrveranstaltungen zur Methoden· 
lehre, 

2 in Allgemeine Psychologie 1 die Inhalte der Lehrvr;ranstaltungen zu den 
Bereichen Lernen, Gedöchlnis, Motivation und Emotion, 

3 in Allgernolne Psychologie II die Inhalte der l.ehrveranstaltungen zu den 
Bereichen Wahrnehmung und Denl\en, 

4. in Entwlcldungspsychologie die Inhalte der Lehrveranstaltungen zu den 
Bereichcin Entwicklungspsychologie und Genetil\, 

5 in Differentielle Psychologie und Persönlichkeitsforschung die Inhalte 
der l..ehrveranstaltungen zu den Bereichen Differentielle Psychologie, 
Persönlichkeitsforschung und Genetik, 

6. in Sozlalpsycl1ologle die Inhalte der Lehrveranstaltungen zum Bereich 
Sozialpsychologie, 

7. in Physiologische Psychologie oder Physiologie In den !Ur die Psychoto· 
gle bedeutsamen Absclrnllten die Inhalte der Lehrveranstaltungen zum 
Bereich Physiologie. 

(5) Die Fachprüfungen sind innerhalb eines, bei zeitlichem Vorziehen ein· 
zelner r0 rüfungslächer (§ 4 Abs. 4) innerhalb von zwei aufeinanderfolgen· 
den Prüfungsterminen abzulegen. Zwischen zwei Prüfungen soll minde· 
stens ein prüfungslreier Tag liegen. 

(6) Macht ein Kandidat durch ein ärztliches Zeugnis glaubhaft, daß er we· 
gen ständiger körperlicher Behinderung nicht in der Lage ist, die Prüfung 
ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, l\ann der Vorsit· 
zende des Prüfungsausschusses gestatten, gleichw13rtige Prüfungsleistun· 
gen in einer anderen Form zu erbringen. 

§ 12 
Mündliche Prüfungen 

(1) Die rn(Jndlichen Prüfungen sind in der Regel Einzelprüfungen. Auf 
Wunsch des Kandidaten·und rnit Einverständnis des Prüfers l<ann der PrÜ· 
fungsausscl1uß Gruppenprüfungen mit maximal drei l eilnehmern zulassen. 
Wiederholungsprüfungen sind stets Einzelprüfungen. 

(2) Die mündliche f0 rufung dauert in jedem Fach in der Regel 30 Minuten. 
Die l)rufungszeit soll 20 Minuten nicht unterschreiten und 40 Minuten nicht 
überschreiten Die gesamte Prüfungszeit für eine Gruppe soll 60 Minuten je 
Fach nicht irberschre1t,2n 

(3) Die mundl1che Prufung erfolgt in jeden1 Fach durcl1 einen Prüfer in Ge· 
genwart eines Beisitzers ( § 6 /\bs 1 Satz 4) Die wesentlichen Gegen· 
stände und die t>Jote drr F'rufung in den einzelnen Fächern sind in einerr. 
Protokoll festzuhalten. Das Ergebnis der Prufung ist dem Kandidaten im 
Anscl1luß an die 111undl1che Prüfung bekanntzugeben. 

(4) Höchstens zwei Priilungen in den in § 11 /\bs. 2 aufgeführten Fächern 
können tiei demselben Prüfer abgelegt werden Ausnahmen sind mit Zu· 
stimmung des Prüfungsausschusses möglich. 

(5) Sofern der l\andidal nicht widerspricht, werden Studenten des Diplom· 
sludienganges Psycholoqie an der Universität Dtjsseldorf, die sich zu 
einem spilteren Te1 min der gleichen Prüfung unterziehen wollen, bei 
mündlichen Prulungen nach Maßgabe der vorhandenen Plätze als Zuhörer 
zugelassen. Die Zulassung erstreckt sich nicht auf die Beratung und Be· 
kanntgabe rJes l.)rüfungserqebnisses. 

§ 13 
Bewertung der Prü(ungslulstungen 

(1) Die Noten fur die rJrufungsleistungen (Fachnoten) werden von dem 
jeweiligen Prüfer festgesetzt. Für die Bewertung der Leistungen sind fol· 
gende Noten zu verwenden: 

1 "" sehr gut = eine hervorragende Leistung; 
2 = gut = eine Leistung, die erheblich über den durch· 

schnittlichon Anforderungen liegt; , 
3 = befriedigend = eine Leistung, die durchsclinit \liehen Anforde· 

rungen entspricht; 
4 = ausreichend eine Leistung, die trotz ihrer Mängel noch den 

Anforderungen genügt, 
5 = nicht ausreichend c~ eine Leistung, rJie wegen erheblichGr Mängel den 

/\nlorder urigen nicht mehr 9enugt. 

können dio Noten urn 0.3 erhöht oder erniedrigt wer· 
~ .. :J, 4.7 und 5,3 sind dabei ausgeschlossen. 



(2) Die Diplom··VorprüfunrJ ist bostandon, wenn siirntliche Fachnoten min· 
destens .ausreicl1oncl" (his 4,0) sind 

(3) Die Gesamtnote einer bestandenen Diplom-Vorprüfung errechnet sich 
aus dem Durchschnitt (arithmetisches Mittel) der diflerenzicrten Fachno· 
ten in den sieben Prüfungsfächern. DitJ Gesamtnote einer bestandenen Di· 
plom-Vorprüfung lautet 

bei einem Durchschnitt bis 1.5 = sehr gut. 
bei einem Durchschnitt (Jber 1,5 bis 2,5 = gut, 
bei einem Durchschni\t über 2.5 bis 3,5 = befriedigend, 
bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4.0 = ausreichend. 

(4) Bei der Bildung der Fachnoten und der Gesamtnote wird nur die erste 
Dezimalstelle hinter dem Komma berücksicl1tigt; alle weiteren Stellen wer· 
den ohne Rundung gestrichen. 

§ 14 
Wiederholung der Diplorn-Vorprüfun1i 

(1) Die Prüfung kann jeweils in den Fächern, in denen sie wegen .nicht 
ausreichender" Leistungen nicht bestanden ist oder gemäß § 8 Abs. 1 und 
3 als nicht bestanden gilt. wiederholt werden. Für die Zulassung zur Wie· 
derholungsprüfung ist ein Antrag entsprechend § 9 zu stellen. 

(2) Die Wiederholung kann frühestens zum nächsten Prüfungstermin ( § 4 
Abs. 5). gerechnet vom Zeitpunkt der Mitteilung über das Nichtbestehen 
der Diplom-Vorprüfung gemäß § 15 Abs. 2, erfolgen. Ist die Prüfung in 
mehr als vier Fächern zu wiederholen, so gelten § 4 Abs. 4 und § 11 Abs. 5 
entsprechend 

(3) Versäumt der l<andidat, innArhalb von drei Jahren, nachdem ihm das 
Nichtbestehen gemäß § 15 Abs. 2 mitgeteilt worden ist, einen Zulassunqs· 
antrag zur Wiederholungsprüfung zu stellen, verliert er den Prüfungsan· 
spruch, es sei denn, er weist nach, daß er das Versäumnis dieser Frist 
nicht zu vertreten hat. Die erforderlichen Feststellungen trifft der Prüfungs­
ausschuß. 

(4) Eine zweite Wiederholung derselben Fachprüfung oder der ganzen Di· 
plom-Vorprüfung ist nur in begr(jndeten Ausnahmefällen zulässig. Die Aus· 
nahmegenehmigung erteilt der Prüfungsausschuß. 

§ 15 
Zeugnis 

( 1) Über die bestandene Diplom-Vorprüfung ist unverzüglich, möglichst in· 
nerhalb von vier Wochen. nachdem der l<andidat die letzte Prüfungslei­
stung erbracht hat. ein Zeugnis auszustellen, das die in den Einzelfächern 
erzielten Noten und die Gesamtnote enthält. Als Datum des Zeugnisses ist 
der Tag anzugeben, an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht worden 
ist. Das Zeugnis ist vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu unter· 
zeichnen. 

(2) Ist die Diplom-Vorprüfung nicht bestanden (§ 13 Abs. 2) oder gilt sie 
als nicht bestanden 1§ 8 Abs. 1 oder 3). so erteilt der Vorsitzende des Prü­
fungsausschusses dem l<andidalen hierüber einen schriftlichen Bescheid, 
der auch darüber Auskunft gibt, ob und gegebenenfalls in welchem Um· 
fang und innerhalb welcher Frist die Diplom-Vorprülung wiederholt werden 
kann. 

(3) Der Bescheid über die nicht bestandene Diplom-Vorprüfung ist mit 
einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 

(4) Ist die Diplom-Vorprüfung nicht bestanden, wird dem Kandidaten auf 
Antrag gegen Vorlage der entsprechenden Nachweise und der Exrnalril<u· 
latlonsbescheinigung eine schriftliche Bescheinigung ausgestellt, die die 
erbrachten Prüfungsleistungen und deren Noten sowie die zur Diplom-Vor· 
prüfung noch fehlenden Prüfungsleistungen enthält und erkennen läßt, daß 
die Diplom-Vorprüfung nicht bestanden ist. 

III. Diplomprüfung 

§ 16 
Zulassung zur Diplomprüfung 

( 1) Zur Diplomprüfung kann nur zugelassen werden, wer 

1. das Zeugnis der Hochschulreife (allgemeine Hochschulreife oder ein· 
schlägige fachgebundene Hochschulreife) besitzt oder die Einstufungs· 
prüfung (§ 7 Abs. 7) bestanden hat: 

2. die Diplom-Vorprüfung im Diplomstudiengang Psychologie oder eine 
gemäß § 7 Abs 3 als gleichwertig angerechnete Diplom-Vorpr(ifung an 
einer wissenschaftlichen Hochschule im Geltungsbereich des Grundge­
setzes bestanden hat; 

3. zwei berufspraktische Ausbildungen von je sechs Wochen Mindest· 
dauer erfolgreich abgeleistet hat; 

4. an der Universilät Düsseldorf für den Diplomstudiengang Psychologie 
eingeschrieben oder gemäß § 70 Abs. 2 WissHG als Zweithörer zugelas­
sen ist; 

5. die erfolgreiche Teilnahme an den in Absatz 3 genannten Lehrveranslal· 
tungen in den vier gewählten psychologischen Prüfungsfächern ( § 17 
Abs. 4) nachweist. 

(2) Für den Antrag auf Zulassung zur Diplomprüfung gelten § 9 Abs. 1 
Nrn. 1 und 3, Abs. '.l bis 6, § 10 und § 14 Abs. 3 entsprechend. Zusätzlich 
sind dem Antrag auf Zulassung beizufugen: 

1. das Zeugnis (beglaubigte Fotokopie) über die bestandene Diplom-Vor­
prüfung. 
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2. übrJr 7wei irn Studienabschnitt nach clor Diplom-Vor· 
prüfunri durchqeführte berufsorientierte Praktika von je 
sechs Wochen Mindestdauer an zwei ihrer Art nach l1imeichend ver­
schiedenen Stollen. Diese Tätigkeit soll von einem Diplom-Psychologen 
angeleitet. werden; Ausnahmen bedürfen der vorherigen Genehmigung 
durch den Vorsitzenden des Prüfungsausschusses, 

3. Nachweise Ober die erfolgreiche Teilnahme an den in Absatz 1 Nr. 5 be· 
zeichneten Lehrveranslaltungen, 

4. gegebenenfalls $in Antrag auf eine Prüfung in Zusatzfächern gemäß 
§ 21. 

(3) Flir die einzelnen Fächer sind nachzuweisen: 

für das Fach· Metho.den der Physiologischen Psychologie Praktika im Um· 
fang von acht Semesterwochenstunden (vier Leistungsnachweise). 

für das Fach Psychometrie ein Praktikum im Umfang von zwei Semester· 
wochenstunden unci ein Seminar im Umfang von zwei Semesterwochen­
stunden (zwei Leistungsnachweise), 

für das Fach Planung und Auswertung von klinischen Untersuchungen zwei 
Seminare im Umfang von je zwei Semesterwochenstunden (zwei Lei· 
stungsnachweise). ; 

f(lr das Fach Psychodiagnostische Methoden Praktika im Umfang von 
sechs Semesterwochrmstunden (drei Leistungsnachweise), 

für das Fach F1sycholog'1sche Beratungs· und Behandlungsmethoden Prak­
tika im Umfang von vier Sernesterwochenstunden (zwei Leistungsnach· 
weise), 

für das Fach Angewandte physiologische Psychologie Praktika im Umfang 
von fünf Sernesterwocl1enstunden (zwei Leistungsnachweise), 

fOr das Fach Angewandte klinische Psychologie Praktika im Umfang von 
vier Semesterwochenstunden (zwei Leistungsnachweise), 

für das Fach Physiologische Psychologie Seminare im Umfang von vier Se· 
mesterwochenstunden (zwei Leistungsnachweise), 

für das Fach Experimentelle Analyse tierischen Verhaltens Praktika im Um· 
fang von fOnf Semesterwochenslunden (zwei Leistungsnachweise), 

für das Fach Mathematische Psychologie Seminare im Umfang von vier Se­
rnesterwochenstunden (zwei Leistungsnachweise), 

für das Fach· Verhaltenskonstanz und -Variabilität ein Praktikum im Umfang 
von zwei Sernesterwochenstunden und ein Seminar im Umfang von zwei 
Semesterwochenstunden (zwei Leistungsnachweise). 

! § 17 
, Urnlang und Arl der Prüfung 

( 1) Die Diplomprüfung besteht aus; 

1. der Klausurarbeit gemäß § 20, 

2. mündlichen Prüfungen In vier psychologischen 
satz 2, 

Fächern gemäß Ab· 

3. der mündlichen Prüfung in einem Fach außerhalb der Psychologie ge-
mäß Absatz 3, ' 

4. der Diplomarbeit 

(2) Der l<atalog der psychologischen Fächer gliedert sich In drei Schwer· 
punktbereiche: 

1. Schwerpunktbereich Methodik mit den Fächern: 

a) Methoden der physiologischen Psychologie, 

b) Psychometrie, 

c) Planung und Auswertung von klinischen Untersuch4ngen, 

d) Psychodiagnostische Methoden, 

e) Psychologische Beratungs- und Behandlungsmethoden; 

II. Schwerpunktbereich Anwendung mit den Fächern: 

a) Angewandte physiologische Psychologie, 

b) Angewandte klinische Psychologie; 

III. Schwerpvnktbereich Grundlagenvertiefung mit den Fächern: 

a) Physiologische Psychologie, 

b) Experimentelle Analyse tierischen Verhaltens, 

c) Mathematische Psychologie, 

d) Verhaltenskonstanz und ·Variabilität. 

(3) Als. Fächer außerhalb der Psychologie (Absatz 1 Nr. 3) sind wählbar: 
Mathematik·, Physil<, Chemie, Biologie (außer Botanik) sowie die medizini· 
sehen Fächer Humangenetik, Hirnforschung, Physiologische Chemie, Phar­
makologie, Arbeitsmedizin, Neurologie, Physiologie und Psychiatrie. Dane­
ben können die Fächer Philosophie, Pädagogik und Sozialwissenschaften 
gewiihlt werden. 

(4) Der Kandidat wählt vier psychologische Fächer aus dem in Absatz 2 
aufgeführten Fächerl<atalog und ein weiteres Fach aus dem in Absatz 3 
aufgeführten Fächerkatalog aus. Von den psychologischen Fächern muß 
aus jedem Schwerpunl<tbereich mindestens eines gewählt werden. 

(5) Die Gegenstände der Fachprüfungen in den vorn Kandidaten gemäß 
Absatz 4 gewählten Fächern werden durch die Inhalte der den jeweiligen 
Teilqebieten zugeordneten Lehrveranstallungen bestimmt. 

(6) Macht ein l\andidat durch ein ärztliches Zeugnis glaubhaft, daß er we­
gen ständiger körperlicher Behinderung nicht in der Lage ist, die Prüfung 
ganz oder teilweise in der vorgesehenen Form abzulegen, kann der Vorsit­
zende des Prüfungsausschusses gestatten, gleichwertige Prüfungsleistun-
gen in einer anderen Form zu erbringen. ' 
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§ 18 
Diplomarbeit 

( 1) Die DirlorrnJrboit sott dail de1 l\andidat in der L_age ist. inner· 
ein Prnblern dll:> seill1:'r Fachrichtung ';ellJ· 

Methoden zu bearbeit1rn Es soll aul Ue 
experimentellrm Untersuch11n9en des l<andidaten au! „ 

hall) ein8r 
ständig nach 
obachlungG11 oder 
bauen. 

(2) Die Diplomarbeit kann von jr~clem in f'orsch1111g und t„ehre 
fessor oder habil1lierten wissenschafllicl18n Mitarbeiter des 
chologie der Mathomatisch+laturwissenschaftlichen Fakultät der Univer 
tät 0Lisseldorl gestellt und IJetreut werden Dem Kandidaten Ist Gelegen„ 
heit zu geben, fur das Thema Vorschläge zu machen. Diese Vorschläqe 
sind nach Möglichl,eit zu berückslchtiqen. Wird ein Vorschlag nicht be„ 
rücksichtigt, so teilt der Vorsitzende des Prüfungsausschusses dem Kandi­
daton die Grunde dafür schrifll1cl1 mit. lrn Ausnahmefall da1i die Diplomar„ 
beit n1it vorheriger Zustimmung des 1°rüfungsausschusses in einer lnslitu„ 
tion außerhalb des f'aches Psychologie der Mathernatisch-Na'urwissen­
schaftlichen Fakultät der Universität Düsseldorf ausgefül1rt werden, wenn 
ihr Thema der Psycholog·1e entstammt und wenn sie dort von einem in For„ 
schung und Lehre tätigen Professor oder zum Personenkreis des § 92 
Abs. 1 WissHG gehöronden 1°rivatdozenten (§ 95 Abs. G WissHG) betreut 
wird, 

(3) Das Thema der Diplomarbeit soll rJinem der in§ 17 Abs. 2 aufgeftihrton 
Prüfun\1sfacher entstammGn. 

(4) Auf Antrag sorgt der Vorsitzende des Prüfungsausschusses dafür, daß 
ein Kandidat rechtzeitig ein Thema für eine Diplomarbeit erhält. 

(5) Das Thema der Diplomarbeit soll nach bestandenor mündlicher Di­
plomprüfung gestellt werden. Über Ausnahmen ontscheidet der Prüfungs­
ausschuß. Die Ausgabe ei-folgt über den Vorsitzenden des Prüfungsaus­
schusses. Drir Zeitpunkt der Ausgabe ist aktenkundig zu machen 

(6) Die Zeit von der Thernenstellung bis zur Ablieferung der Diplomarbeit 
beträgt sechs Monate Das Thema und die Aufgabenstellung rnlissen so 
beschaffen sein, daß die Diplomarbeit innerhalb der vorgesehenen Frist ab­
gesclilossen werden kann. Ausnahmsweise kann der Prüfungsausschuß im 
Einzelfall auf begründeten Antrag die Bearbeitungszeit auf zwölf Monate 
verlängern. Das Thema kann nur einmal, innerhalb der ersten zwei Monate, 
und nur aus triftigen Gründen und mit Einwilligung des Vorsitzonden des 
Prüfungsausschusses zurückgegeben werden. 

(7) Bei der Abgabe der Diplomarbeit hat der Kandidat schriltl'tch zu versi­
chern, daß er seine Arbeit selbständig verlaßt und keine anderen als die 
angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt sowie Zitate kenntlich ge„ 
macht hat. 

§ 19 
Annahm<:l und Bewer1ung der Dlplornarbelt 

( 1) Die Diplomarbeit ist in drei Exemplaren beim Akademischen Prüfungs­
amt der Universität DOsseldor1 fristgernäß, d h spätestens mit Ablauf der 
Bearbeitungsfrist gen1äll § 18 Abs 6 Satz 1, abzuliefern. das Datum der 
Abgabe ist aktenkundig zu machen. Wird die Diplomarbeit nicht fristqernäß 
abgeliefert. gilt sie als rnit "nicht ausreichend" (5.0) bewertet. 

(2) Die Diplomarbeit ist von zwei Prüfern gemäß § 13 Abs 1 zu begutach­
ten und zu bewerten. Einer der Prüfer soll der Betreuer gemäß § 18 Abs 2 
sein. Der zweite Prüfer wird vorn Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 
aus dern in § 6 Abs 1 als Pruler gekonnzeichneten Personenlue1s be„ 
s\irnmt. Die Beurteilungen sollen innerhalb von vier Wochen erfolgen 

(3) Stimmen die der Prüfer nicht überein, wird die l~ote der 
Diplomarbeit gemäß § 13 '.l und 4 als arithmetisches Mitteil .der be'1den 
Einzelbowertungen gebildet, soler n die Differenz nicht mehr als 2,0 betriigt 
und beide Bewertungen 4,0 oder bessc1r sind. Ist die Differenz der Einzel­
noten größer als 2,0 oder ist eine der Einz1ilnolen schlechter als 4,0, wird 
vorn f'rüfungsausschull ein d1 itter Prüfer bestimmt. In diesem Fall wird die 
Note d11r Diplomarbeit als arithmetisches Mittel der beiden besseren Noten 
gebildet. Die Diplomarbeit kann jedoch nur dann als ,ausreichend" (4,0) 
oder bessCJr bewertet werden, wenn mindestens zwei Noten .ausreichend" 
(4,0) oder besser sind. 

(4) Die in das 
entsprechend § 13 

einzutragende Note der Diplomarbeit wird 
3 und 4 gebildet 

(5) Ein Exemplar der Dlplomarboit bleibt bei der Prüfungsakte, das zweite 
erhält der Betreuer. Das dritte Exemplar geht nach bestandener Diplorn·­
prüfung an die Fachbibliothel,. 

§ 20 
Klmrnurnrbelt und rnlindliche Prtlfungen 

( 1) In der Klausurarbeit soll der Kandicfat nachweis11n, daß er in begrenzter 
Zeit und rnit beschränkten Hilfsmitteln Probleme mit den Methoden seines 
Faches erkennen und Wege zu ihrer Lösung finden kann. 

(2) Die Fragestellung soll aus einem vorn l<andidaten nach § 17 /\bs. 2 rn 
wählenden Gebiet stammen. 

(3) Die Zeit für die /1nfertigung der l<lausurarbeit beträgt vier Stunden. 

(4) Es sind jeweils mindestens drei Themen zu stellen, aus denen vom 
l\andldaten ein Thema auszuwählen ist. 

(5) Die l<lausurarbeit wird vorn Pr(if e,r des betreffenden Faches und einem 
weiteren Prüfer, de-r vorn Vorsitzenden des PrUfungsausschusses aw; dom 
in § 6 Abs. 1 gekennzeichneten Personenkreis bestimmt wird, beurteilt und 
gemäß § 13 Abs. 1 bewertet. Dio Beurteilungen sollen innerhali) von villl' 
Wochen eriolqen 

(6) Stimrnerr die 13eurtoilunqon der Prüfer nicht Ül)erein, so gilt 0 19 /\bs .3 
entsprechend. 

(7) FUr di<cl rnUndlich1rn f'rOfungen gilt § 12 entsprechend. 
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§ 21 
Lusntztiiclwr 

( 1) Der l\a11didat kan11 sich in woiternn als den vorqeschriebenen Fäctwrn 
einnr F'riJft111g uni er zielien (Zw;atzfäcl11J1, § 17 /\bs. 2). 

(2) Das der l)r(ifung in diesen Fächern wird auf ilntrng des l<andi" 
dutrrn in aufye1101nr11en, jedoch bei <for Feslset;>tmg der Ge-

einbozogon. 

§ 22 
ßnwertung dGr Prüfungsleistungen 

( 1) Für Bewertung der einzelnen Prüfungsleistungen in der Diplornprü„ 
fung, de1 in den einzelnen Prüfungsfächern und für die Bildung 
der r:achnol<?n gilt § 13 entsprochend. Die Diplomprüfung ist bestanden, 
wenn die Fachnoten in sämtlichen 1°rüfungsfächern, die Nole der Klausur­
arbeit(§ 20 Abs. G und 6) und die Note der Diplomarbeit(§ 19 /1bs. 2 bis 4) 
mindestens "ausreichend" (bis 4,0) sind. 

(2) Die Gesamtnote einor bestandenen Diplornprüfun\J wird als Durch·­
schnilt (arithmetisches Mittel) der differenzierten Fachnoten in den fünf 
mlindlichen Prüfun9en, der Note dor l<lausu1·arbeit und der l~ote der dop„ 
pelt g(JWichteten Diploma1 beit berechnet lrn üllrigen gilt § 13 Abs. 3 und 4 
entsprechend. 

(3) Anstelle der Gesarntnote "sehr gut" nach§ 13 Abs. 3 wird das Gesamt· 
urteil .rnit wenn die f3ewertung der Diplomarbeit 
1,0 lautet, d. h. beiue die Arbeit mit 1,0 bewertet haben und der 
Durchschnitt aller anderen Noten dnr Diplomprüfung nicht schlechter als 
1,2 ist. · 

§ 23 
Wiederholung der DlplomprLlfung 

( 1) Die n-lündlichen Prüf1.mgen in den einzelnen Fächern, die t<lausurarbeit 
und die Diplomarbeit können bei "nicht ausreiohenden" t„eistungen einmal 
wiede1holt werden. Für die Wiederholungsprüfung gelten §§ 17 bis 22 ent­

Eine Rlickgabe des Themas der Diplomarbeit in der in § 18 
6 Satz 4 genannten Frist ist jedoch nur zulässig, wenn der Kandidat 

bei der Anfertigung seiner erston Diplomarbeit von dieser Möglichkeit kei­
nen Gebrauch gemacht hat. 

(2) Eine zweite Wiederholung der Diplomarbeit ist ausgeschlossen. Eine 
zweite Wiederholung der übrigen f-'rüfungsleistungen ist nur möglich, wenn 
der Kandidat in mindestens einem Fach oder in der Klausurarbeit die Note 
"ausreichend" oder eine bossere Note erhalten hat. § 14 Abs 4 gilt ent· 
sprechend 

(3) Für die Wiederholungsprüfungen gilt § 14 Abs. 2 und 3 entsprechend. 
Ist die Diplomarbeit gemäß § 8 oder § 19 Abs. 1 oder Abs. 3 als ,nicht aus„ 
reichend''bewertet worden, so erhält der l<andidat ein neues Thema. 

§ 24 
Zeugnis 

( 1) Hat ein l<andidat die Diplomprüfung bestanden, so erhält er über die 
Ergel)nisse ein Zeugnis. § 15 gilt entsrrechend. In das Zeugnis werden 
auch das Thema der Diplomarbeit und deren Note(§ t9 Abs 4) aufgenom­
men. Weiterhin soll aus dem Zeuqnis hervorgehen, in welchem Fach die 
Klausurarbeit geschrieben wurde. 

(2) Das Zeugnis trägt das Datum cles Tages, an dem alle Prüfungsleistun­
gen erfüln sind, und das Ausstellungsdatum. 

§ 25 
Diplom 

( 1) rnit dern wird dem l\andidaten ein Diplom ausge-
hiindigt, das Hinweis erfolgreich bestandene Prüfung (Datum) 
und den 01 t und das Datum cfor Ausstellung enthält. Darin wird die Verlei­
hung des akademischen Grades .Diplom„tosychofoge' bzw .• Diplorn-Psy„ 
chologin" 90111iiß § 2 beurl<undel. 

(2) Das Diplom wird vorn Delrnn der Mathernatisch-f~aturwissenschaftll· 
chen Fokuftät und vom Vorsitzenden des Prüfungsausschusses unterzeich­
net und mit dem Siegel der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakul· 
tät versehen. 

IV. Schlußbestirnrnungen 

26 
UnuiJIUnl\olt dor Dlplorn.VorpriJfuny und dar DlplornprLlfung 

(1) Hat der l<anclidat bei einer Prüfung getäuscht und wird diese Tatsache 
erst nach Aushändigung des Zeu\]nisses bekannt, l\ann der Prüfungsaus„ 
schuß nachträglich dio Noten iiir diejenigen Prüfungsleistungen, bei deren 
Erbringung der Kandidat getäuscht hat, entsprechend berichtigen und die 
Prüfung ganz oder teilweise für nicht bestanden erkliirnn. 

(2) Waren die VoraussetZ1:111gen für die Zulassung rn einer Prüfung nicht 
erfüllt, ohne daß der l\andidat hierüber täuschen wollte, und wird diese 
Tatsache erst nach der Aushändigung des Zeugnisses bekannt, wird die„ 
sor Mangel durch das Bestehen der f0 rüfung geheilt. Hat der l<andidat die 
Zulassung vorsätzlich zu Unrecht erwirld, entscheidet der Prüfungsaus·­
schuß unter 13eachturHJ des Verwaltungsverfahrensgesetzes fijr das Land 
Nordrhein-Westfalen vorn 21. Dezember 197G (GV. NW. S. 438) in der je„ 
weils gelto'ncle11 Fassunq ülrnr die Rechtsfolgen. 

(3) Vor ein'er Entscl1L1idung ist cJGrn Flctroffene11 Gelegenheit zur Außerung 
rn geben. 

(4) Das 1.1111ichliqe ist einzuziehen und geuebenenfalls ein 
neues zu erteilen. Eine nach Allsalz 1 und fli.isatz 2 Satz 2 
ist nach e11w1 Frist von fünf Jahre11 naclr /\usstellung des Prüfr.mgszeugnis­
ses :1usgc~schlosse11. 
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§ 27 
Einsicht In die Prüfungsakten 

( 1) Nach Abschluß des Prüfungsverfahrens wird dem Kandidaten auf An­
trag Einsicht in seine schriftlichen Prüfungsarbeiten. die darauf bezogenen 
Gutachten der Prüfer und in die Prufungsprotokolle gewährt. 

(2) Der Antrag ist binnen einem Monat nach Aushändigung des Prüfungs­
zeugnisses beim Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu stellen. Der 
Vorsitzende des Prüfungsausschusses bestimmt Ort und Zeit der Einsicht­
nahme. 

§ 28 
Aberkennung des Diplomgrades 

Die Aberkennung des Diplomgrades richtet sich nach den gesetzlichen Be­
stimmungen Uber die Aberkennung entscheidet der Fakultätsrat der Ma­
thematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät der Universität Düsseldorf. 

§ 29 
Übergangsbestimmungen 

(1) Diese Prüfungsordnung findet auf alle Studenten Anwendung, die im 
Wintersemester 1987188 erstmalig für den Studiengang Psychologie an der 
Universität Düsseldorf eingeschrieben worden sind. Studenten. die bei ln­
luaftlreten dieser Prüfungsordnung bereits die Diplom-Vorprüfung bestan­
den haben, legen die D1plomprufung nach der im Sommersemester 1987 
geltende'! Prüfungsordnung ab, es sei denn, daß sie die Anwendung der 
neuen Prüfungsordnung bei der Zulassung zur Prüfung schrifl/ich beantra­
gen. Studenten, die vor dem Wintersemester 1987188 für den Diplomstu­
diengang Psychologie an der Universität Düsseldorf eingeschrieben wor­
den sind und die Diplom-Vorprüfung noch nicht bestanden haben, legen 
diese nach der im Sommersemester 1987 geltenden Prüfungsordnung, die 
DiplompriJfung jedoch nach dieser Prüfungsordnung ab, auf Antrag des 
Kandidaten wird die neue Prüfungsordnung angewendet Der Antrag auf 
Anwendung der neuen Prüfungsordnung isl unwiderruflich. 

(2) Wiederholungsprüfungen sind nach der Prüfungsordnung abzulrigen, 
nach der die Erstprüfung alJgelegt wurde. 

§ 30 
lnkraftlreten und Veröffentlichung 

( 1) Diese Prüfungsordnung tritt am 1. Oktober 1987 in Kraft. Gleichzeitig 
tritt die Prüfungsordnung für den Diplomstudiengang Psychologie an der 
Universität Düsseldorf vom 30 7. 1975, veröffentlicht in den Amtlichen Be­
kanntmachungen der Universität Dusseldorf Nr. 2 vom 26. 9. 1975, geän­
dert am 18. 9. 1978 (Amtliche Bekanntmachungen der Universität Düssel­
dorf Nr. 3/1978), außer Kraft. § 29 bleibt unberührt. 

(2) Diese Prüfungsordnung wird im Gemeinsamen Amtsblatt des Kultusmi­
nisteriums und des Ministeriums für Wissenschaft und Forschung des Lan­
des Nordrhein-Westfalen (GABI. NW) veröffentlicht. 

Ausgefertigt aufgrund der Beschlüsse des Fakultätsrates der Mathema­
tisch-Naturwissenschafl/ichen Fakultät vom 8. 5. 1984 und vom 5. 5 1987 
und des Senats der Universität Düsseldorf vom 15. 5. 1984 und vom 19. 5. 
1987 sowie der Genehmigung des Ministers für Wissenschaft und For­
schung des Landes Nordrhein-Westfalen vom 19. 3. 1986 - II 8 3-8144.31. 

Düsseldorf, den 21. Mai 1987 
Universitätsprofessor Dr. Kaiser 

Rektor 

Veröffentlicht im Gemeinsamen Amtsblatt des 
Kultusministeriums und des Ministeriums für 
Wissenschaft und Forschung des Landes NW 
vom 1 5 . 08, 1 987 
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